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1. Kurzfassung 

 

In dieser Diplomarbeit wurde das postgraduelle Ausbildungssystem für Zahnärzte in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz genauer begutachtet. Dabei ist zu 

bedenken, dass es nur eine Aufnahme des Augenblickes ist. Schon morgen können 

wieder neue Gesetze entschieden werden, die diese Arbeit verwerfen.  

Das Ziel der Bologna-Reform ist es, die Attraktivität im postgraduellen Bildungsbereich 

im europäischen Raum zu steigern und somit ein lebenslanges Lernen zu 

ermöglichen. 1  

Wie sieht es 16 Jahre nach dieser Reform aus? 

Als Grundlage dienen die Gesetzestexte der Hochschulen und der Länder, Interviews 

und Texte aus Fachzeitschriften. Es wurden E-Mails an alle Universitäten, die ein 

Zahnmedizinstudium anbieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

ausgesandt (siehe 12. Anhang).  

Spezielle Fragen wurden zusätzlich an alle Landeszahnärztekammern in Deutschland 

geschickt sowie an die Bundeszahnärztekammer in Deutschland.  

 

Das Ergebnis ist, dass der Fachzahnarzt in Oralchirurgie und Kieferorthopädie in der 

Schweiz und Deutschland anerkannt wird. 2 

In Österreich gibt es keine Fachzahnärzte, deshalb werden auch keine anerkannt. 3 

Den Fachzahnarzt in Parodontologie und Allgemeine Zahnheilkunde kann man in 

Westfalen-Lippe bzw. Brandenburg belegen, wird aber nicht in allen Bundesländern 

innerhalb Deutschlands anerkannt (siehe Diplomarbeit 4.6.). Es bestehen 

Unterschiede im OP-Katalog für Ausbildung zum Fachzahnarzt in Oralchirurgie (siehe 

Diplomarbeit 4.7.). 

 

Durch die Richtlinie 2005/36/EG sowie 2013/55/EU ist innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumes ein erleichtertes Arbeiten als Zahnarzt im Ausland ermöglicht 

worden. 4, 5, 6 

Der postgraduelle Master wird europaweit anerkannt, wenn er entsprechend 

akkreditiert ist. 7 

Postgraduelle Master können in Österreich im Bereich der Zahnmedizin belegt 

werden, führen aber nicht zu einer erweiterten Berufsqualifizierung. 8 
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Es gibt also durchaus noch Handlungsbedarf, um ein harmonisches Europa auch im 

postgraduellen Ausbildungsbereich zu erreichen, aber gerade durch die Richtlinie kam 

man seinem Ziel schon ein großes Stück näher. 
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2. Abstract 

 

This diploma thesis focuses on the postgraduate education system for dentists in 

Austria, Germany and Switzerland. One has to keep in mind that this is only a snapshot 

of the moment. At any moment new laws could be passed that would change 

everything including this paper-making it not up-to-date anymore.  

The main aim of the Bologna Process is to raise the attraction of postgraduate 

education in the European zone and therefore make life-long studying possible. 1  

But how does this reformation look like 16 years later? 

Legislative texts of the universities and countries, interviews and texts from 

professional journals are the base of this paper. E-mails were sent to all the universities 

in Austria, Germany and Switzerland offering the study of dentistry.  

Additional special questions were sent to all state chambers of dentistry of Germany, 

as well to the general chamber of dentistry of Germany.  

 

The outcome is that the oral surgery specialist and dental orthodontics specialist are 

accredited in Switzerland and Germany. 2 

In Austria there are no specialists which is why none of them are accredited. 3 

The periodontology specialist and general dentistry specialist can be acquired in 

Westfalen-Lippe respectively Brandenburg but is not accredited in all German states 

(see diploma thesis 4.6). There are differences within the catalogue of operations 

between the several postgraduate educations for the oral surgery specialist  

(see diploma thesis 4.7). 

The Guidelines 2005/36/EG and 2013/55/EU have made it easier to work as a dentist 

in foreign countries within the economic region of Europe. 4, 5, 6 

The postgraduate Master is accredited within all of Europe, if it is respectively 

accepted. 7  

In Austria the postgraduate master in dentistry can be taken, but doesn´t lead to an 

extended qualification of profession. 8 

There still is great need of action to achieve a harmonic Europe in the aspect of 

postgraduate education. The Guidelines have been a great first step to reach this goal. 
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3. Vorgehen 

 

Der Grundgedanke dieser Arbeit war, Vergleiche aus der ganzen Welt heranzuziehen. 

Wie sieht die postgraduelle Ausbildung in Amerika aus? Wie geht man in China vor? 

Die Frage stand dann offen, wie man unter anderem an die Informationen heran 

kommt. Neben vereinzelten Kontakten, die Ao.Univ.-Prof. DDr. Christian Ulm auf der 

Welt hat, kam die Idee, mit Hilfe von Herrn Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz und Frau 

Jasmina Mijatovic sowie Frau Edda Gsell, E-Mails an die Dekane mit speziellen Fragen 

auszusenden (siehe 12. Anhang). Die erste Hürde bestand darin innerhalb Europas 

an die Mailadresse der Dekane zu gelangen. In Italien z.B. sind nur die 

Hauptwebseiten auf Englisch, detailliertere Informationen erscheinen nur auf 

Italienisch. Es wurde einem langsam bewusst, dass Informationen aus der ganzen 

Welt zu erhalten, doch ein sehr großes Unterfangen wird. Man schränkte den Raum 

auf einzelne Länder in Europa ein und verschickte E-Mails an alle Universitäten, die 

ein Zahnmedizinstudium anbieten, in Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland, 

Polen, Niederlande, England, Irland, Österreich, Schweiz, Italien und Ungarn. Aus 

Deutschland erhielt man von 28 Anfragen 13 positive Antworten. In der Schweiz 

kamen Antworten von der Universität in Bern und Basel. Polen schickte von 11 

Anfragen zwei zurück. Aus England, mit den 17 Universitäten für Zahnmedizin, erhielt 

man eine positive Antwort. Schweden beantwortete von vier Anfragen eine. In 

Österreich antworteten alle Universitäten. Aus Finnland kam von vier Anfragen eine 

Antwort zurück. Von den drei Universitäten in Niederlande, gab die University of 

Groningen Antwort. An Ungarn wurden vier Anfragen verschickt und eine wurde 

beantwortet. Irland hat zwei Universitäten, die Zahnmedizin anbieten, die Universität 

in Cork hat uns geantwortet. In Italien wurden 30 Universitäten angeschrieben und es 

kamen zwei positive Antworten zurück. Gar keine Antworten erhielt man aus 

Norwegen, mit zwei Universitäten.  

Nach einer Auswertung der Antworten und der Feststellung, dass auch diese Länder 

zu umfangreich werden würden, beschränkte man die Diplomarbeit auf Deutschland, 

Schweiz und Österreich.  

Diese Arbeit wurde auf Gesetzesgrundlagen aufgebaut. Zuerst wurden für jedes Land 

die Gesetze durchgelesen und anschließend mit Hilfe des Internets, sowie durch E-
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Mailkontakt mit den zuständigen Stellen und Interviews, das Grundgerüst weiter 

ausgebaut. 

Das Endergebnis liegt nun vor und soll dem Leser Erkenntnis liefert. 
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4. Einleitung 

 

Zu Beginn sollten wichtige Begriffe, die das Fundament dieser Arbeit sind, geklärt 

werden. Dabei konnte nicht auf alles bis ins Detail eingegangen werden. Es sollte 

ausreichend sein, um den Hintergrund dieser Arbeit zu verstehen.  

 

Diese Diplomarbeit dient nicht nur zum Wissen-Vermitteln. Es soll dem Leser als 

Nachschlagewerk dienen. Diese Arbeit ist so aufgebaut, dass diejenigen, die 

unschlüssig sind, welche Weiterbildung sie anstreben, in diesen Unterlagen die 

Antwort finden können. Es wird dargestellt, wo welche Weiterbildung angeboten wird. 

Man erhält einen kleinen Einblick in den Aufbau der Ausbildung und kann dann eine 

Entscheidung treffen. 
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4.1. Anerkennung des Berufes ĂZahnarztñ innerhalb des 

europäischen Wirtschaftsraumes 

 

Die Basis für die Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen 

Befähigungsnachweisen des Zahnarztes innerhalb der EU bilden die Richtlinien des 

Rates aus dem Jahre 1978. 9 

Ursprung dieser Richtlinie war die Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft im Jahre 1957 durch Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, 

Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland. 10, 11  

Mit dieser Richtlinie wollte man für Zahnärzte die Ausübung des Niederlassungsrechts 

und das Recht auf freien Dienstleistungsverkehr erleichtern. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Richtlinie befolgen und somit Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 

Befähigungsnachweise des Zahnarztes und Fachzahnarztes anderer Mitgliedstaaten 

anerkennen. Es bestanden natürlich große Unterschiede in der Ausbildung der 

Zahnärzte und der Weiterbildung. Die vorgegebenen Maßstäbe sollten eine Grundlage 

für die Harmonisierung der Ausbildung, in der Zahnheilkunde und Weiterbildungen, 

vorgeben. 11  

Der Fachzahnarzt wird nur in den Ländern anerkennt, welche diesen auch führen. In 

Italien gab es zu dieser Zeit noch keinen Zahnarztberuf. Die zahnärztlichen Tätigkeiten 

wurden von Ärzten durchgeführt. Für Italien galten Sonderbestimmungen. 11 

Die Richtlinie war eine Mindestbestimmung, so dass die Mitgliedstaaten trotzdem noch 

in der Ausführung der Ausbildung flexibel waren. Im Großen und Ganzen sollten die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass: Ă(é) die Ausbildung des Zahnarztes diesem 

von Beginn der Anwendung dieser Richtlinie an die erforderlichen Fähigkeiten zur 

Ausübung aller Tätigkeiten der Verhütung, Diagnose und Behandlung von Anomalien 

und Krankheit von Zähnen, Mund und Kiefer sowie der dazugehörigen Gewebe 

vermittelt.ñ 12 Das zahnmedizinische Wissen sollte theoretisch und praktisch auf 

Vollzeitbasis in mindestens fünf Jahren an Universitäten oder Hochschulinstitutionen, 

mit ebenbürtigem Niveau, vermittelt werden. Die Teilnahme an einer Weiterbildung 

setzte ein abgeschlossenes, der Richtlinie entsprechendes, Zahnmedizinstudium 

voraus.  Die Ausbildung sollte mindestens drei Jahre betragen und in 

Vollzeitbeschäftigung stattfinden. Diese Maßstäbe trafen auf 

Fachzahnarztbezeichnungen zu, die in mehreren Mitgliedstaaten vertreten waren. 12 
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Die Artikel 4 und 5, welche die Anerkennung des Fachzahnarztes regeln, beschränken 

sich auf den Fachzahnarzt in Kieferorthopädie und Oralchirurgie/ Mundchirurgie. 11 

Die Richtlinien 78/686/EWG wurden durch eine neue Verordnung 2005/36/EG aus 

dem Jahre 2005 abgelöst. 4, 6 

 Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde im Jahre 1993 in Europäische 

Gemeinschaft umbenannt und 2009 durch den Vertrag von Lissabon abgelöst. 10 

Die Richtlinie 2005/36/EG und 2013/55/EU bezieht sich auf die Mitgliedstaaten des 

Europäischen Wirtschaftsraumes und die Schweiz. 5  

Die Richtlinie 2005/36/EG setzt an die Grundgedanken der Richtlinie 78/686/EWG an. 

Im Abschnitt 4 werden die Grundsätze für die Ausbildung des Zahnarztes innerhalb 

Europas erläutert. Es sind dieselben Grundzüge wie die Richtlinie aus dem Jahre 

1978. Das heißt, dass das Studium mindestens fünf Jahre betragen soll, in 

Vollzeitausbildung mit theoretischer und praktischer Unterweisung an einer Universität 

oder Hochschule mit äquivalentem Bildungsstand. Der Artikel 35 bezieht sich auf die 

Ausbildung zum Fachzahnarzt. Die Voraussetzung ist ein abgeschlossenes 

Zahnarztstudium, nach Artikel 34. Die Ausbildung soll theoretisch und praktisch 

erfolgen, an dazu zugelassenen Einrichtungen. Die Weiterbildung erfolgt auf 

Vollzeitbasis, mindestens drei Jahre. Der Artikel 36 behandelt die Ausübung des 

Berufes des Zahnarztes und der Artikel 37 die erworbenen Rechte. 6 

Im Anhang V Nummer 5.3.2. sind die Mitgliedstaaten aufgelistet, die den Fachzahnarzt 

in Kieferorthopädie und Oralchirurgie/ Mundchirurgie anerkennen. Da nur diese beiden 

Weiterbildungstitel vermerkt sind, werden auch nur diese nach der Richtlinie 

2005/36/EG innerhalb Europas, in den genannten Mitgliedstaaten anerkannt. 6 

Der Fachzahnarzt in Kieferorthopädie wird anerkannt in Belgien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Griechenland, Frankreich, Irland, Italien, Republik Zypern, 

Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Niederlande, Polen, Slowenien, Finnland, Schweden 

und UK. 6 

Er wird nicht anerkannt in Tschechien, Spanien, Luxemburg, Österreich, Portugal 

und Slowakei. 6 

Der Fachzahnarzt in Oralchirurgie/ Mundchirurgie wird anerkannt in Dänemark, 

Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Republik Zypern, Litauen, Ungarn, Malta, 

Niederlande, Polen, Slowenien, Finnland, Schweden und UK. 6 

Er wird nicht anerkannt in Belgien, Tschechien, Estland, Spanien, Frankreich, 

Lettland, Luxemburg, Österreich, Portugal und Slowakei. 6 
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Zur Anerkennung der Berufsqualifikation gehört auch, dass die Sprache des Landes 

beherrscht wird, indem der Beruf ausgeübt werden soll. (Artikel 53) 6 

Zusätzlich ist in der Richtlinie das Führen von akademischen Titeln vermerkt, im Artikel 

54. Es muss in dem Aufnahmemitgliedstaat gewährleistet sein, dass der akademische 

Titel, welcher in einem anderen Mitgliedstaat erworben wurde, geführt werden kann, 

mit der jeweiligen Abkürzung in der Sprache des Herkunftsmitgliedstaates. Es darf 

jedoch vorgeschrieben werden, dass zusätzlich Name und Ort der Universität mit 

angeführt wird. Es kann passieren, dass die Titelbezeichnung aus dem 

Herkunftsmitgliedstaat zu einer Verwechselung mit einer Titelbezeichnung im 

Aufnahmemitgliedstaat, welche eine zusätzliche Qualifikation benötigt, führen kann. 

Ist dies der Fall, kann der Aufnahmemitgliedstaat eine andere festgelegte Form für den 

im Mitgliedstaat erworbenen akademischen Titel vorschreiben. 6 

In der Richtlinie ist notiert, dass auch Berufsqualifikationen aus Drittstaaten anerkannt 

werden können. Die Mindestanforderungen bestimmter Berufe sollte aber eingehalten 

werden. 6 

Im Jahre 2013 ist eine neue Richtlinie heraus gekommen. Sie hat einige 

Modernisierungen in der Berufsqualifikationsrichtlinie vorgenommen, unter anderem 

eine automatische Anerkennung von bestimmten Berufsqualifikationen, eine 

gegenseitige Anerkennung fast aller Berufe und ausgebaute Möglichkeiten der 

vorübergehenden Berufsausübung in einem anderen Mitgliedstaat. 4  

In der Richtlinie 2013/55/EU Artikel 35 wurde der Absatz 5 hinzugefügt. Dieser besagt, 

dass neue Fachzahnarztrichtungen, die in zwei Fünfteln der Mitgliedstaaten 

angeboten werden, in die Richtlinie mit aufgenommen werden. 13 

Des Weiteren ist im Artikel 7 Absatz 4 die Prüfung der Berufsqualifikation geregelt, 

wenn keine automatische Anerkennung möglich ist. Der Aufnahmemitgliedstaat kann 

die Berufsqualifikation des Antragstellers vor der Zulassung zur Berufsausübung 

prüfen oder ohne Prüfung gleich die Berufsausübungserlaubnis erteilen. Sollte eine 

Prüfung der Berufsqualifikation stattfinden, kann das Ergebnis eine Bewilligung der 

Berufsausübung oder eine Eignungsprüfung zur Feststellung der Berufsqualifikation 

sein. Bei der Nachprüfung der Berufsqualifikation werden Berufserfahrungen mit 

berücksichtigt. Eine Eignungsprüfung sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn 

wesentliche Unterschiede in der beruflichen Qualifikation zwischen Antragsteller und 

Aufnahmemitgliedstaat festgestellt werden, die durch Berufserfahrung nicht 

ausgeglichen werden. 13 
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Wird eine Zulassung zur Berufsausübung erteilt, wird die Berufsbezeichnung des 

Aufnahmemitgliedstaates geführt. 13 
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4.2. Der Bologna-Prozess 

 

Die Ziele des Bologna-Prozesses sind die Mobilität der 

Studierenden anzukurbeln, Steigerung der Konkurrenzfähigkeit 

auf internationaler Ebene und die Beschäftigungsfähigkeit der 

Studenten nach dem Studium zu erhöhen. 14 

Im Jahre 1999 unterzeichneten 29 europäische 

Bildungsminister in Bologna diesen Beschluss, der Europas Studiengänge angleichen 

soll, für einen deckungsgleichen europäischen Hochschulraum. 14 

 

 

Entstehung: 

 

Vor diesem Beschluss gab es einen Rohentwurf. Dieser wurde 1997 zusammen mit 

der UNESCO verfasst. Jedes Land, das 1997 diesem Abkommen zustimmte, dessen 

Studienabschluss wurde untereinander anerkannt. Mit in diesem Beschluss inbegriffen 

war, dass alle unterzeichnenden Länder ausländischen Studenten, die im eigenen 

Land bereits ein Studium begonnen hatten, die Möglichkeit gaben das Studium in 

jedem Land, das mit diesem Beschluss einverstanden war, weiterzuführen. Diese 

Möglichkeit war jedoch an bestimmte, länderunterschiedliche, Bedingungen  

geknüpft. 14 

Die dem Bologna- Prozess voraus gehende Sorbonne-Erklärung von 1998, weist 

schon ein zweistufiges Studiensystem auf. Hier wurde im postgraduellen System auf 

Master und Promotion eingegangen, wobei der Promotionsweg eher die Forschung 

betrifft und langwieriger ist. In diesem Beschluss wurden Auslandssemester gezielt 

unterstützt. Man wollte das Erlernen der Fremdsprache und die 

Informationstechnologie vorantreiben. Die im Ausland erzielten Leistungen sollten 

durch das ĂEuropean Credit Tranfer and Accumulation Systemñ (ECTS) im eigenen 

Land anerkannt werden. Ziel dieser Erklärung zwischen Frankreich, Deutschland, 

Italien und UK war die Anrechnung des im Ausland erbrachten Studiums, die Mobilität 

der Studenten zu fördern und die Chance auf einen Arbeitsplatz zu steigern. 15 
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Heute: 

 

Der Bologna-Prozess machte sich die Sorbonne- Erklärung zu Nutze, fügte aber u.a. 

neu ausgearbeitete Vergleichsmaßstäbe hinzu, um die Qualitätssicherung zu festigen. 

Die Frist zur Angleichung des Hochschulraumes wurde auf das Jahr 2010 gesetzt. 14 

Ein Treffen der Staaten bezüglich Bologna-Prozess findet im Durchschnitt alle 2 Jahre 

statt. Inzwischen sind es 47 Staaten die auf, rechtlich gesehen, unverbindlicher 

Grundlage versuchen den europäischen Hochschulraum zu harmonisieren. Da die 

Umsetzung des Prozesses in den verschiedenen Ländern unterschiedlich schnell und 

mit differenzierten Problemen stattfindet, hat man die Frist auf 2020 festgelegt. 14  

Man möchte bis 2020 erreichen, dass mindestens 20% der Studierenden ein 

Auslandssemester vorweisen können. 16 

 

 

Folgende Länder haben den Bologna-Prozess unterzeichnet:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 

 

 



18 

 

Aufbau des Hochschulsystems: 

 

Der Bologna-Prozess stützt sich auf drei Hauptabläufe. Dazu zählt der Bachelor-

Abschluss mit 180 bis 240 ECTS, der Master- Abschluss mit 60 bis 120 ECTS und das 

Promotionsstudium. Das Promotionsstudium hat keine vorgeschriebenen ECTS und 

sollte in einem Zeitraum von drei bis vier Jahren bei Vollzeitbeschäftigung belegt 

werden. 14  

Der Bachelorstudiengang dauert ca. 3 bis 4 Jahre und ist die erste Stufe der 

Hochschulbildung. Der akademische Abschluss befähigt zur Berufsausübung. Ziel 

hierbei ist es u.a. das Studium zu verkürzen und somit einen schnelleren Einstieg ins 

Arbeitsleben zu ermöglichen. 17 

Der Masterstudiengang wird unterteilt in konsekutive Master sowie weiterbildende- und 

nicht-konsekutive Master. 18 

Der konsekutive Master baut auf den Bachelorstudiengang auf und dauert  

1-2 Jahre. 18 

 

Der Bologna Prozess soll für den postgradualen Bereich die Attraktivität eines 

europäischen Bildungs- und Forschungsraumes anheben und ein lebenslanges 

Lernen ermöglichen. 1  
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4.3. ECTS 

 

Das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) soll sicherstellen, 

dass mit einem einheitlichen System die Studienleistungen in Europa vergleichbar 

werden. Durch dieses System wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, 

Hochschulen innerhalb Europas zu wechseln und Leistungen mitzunehmen bzw. 

anrechnen zu lassen. 19 

ECTS werden nicht nur genutzt, um die Mobilität des Studierenden zu erleichtern und 

die Leistungen an anderen Universitäten anrechnen zu lassen, sondern sie sind auch 

Ausdruck von Transparenz. Anhand von ECTS kann man die Studienleistungen an 

unterschiedlichen Hochschulen vergleichen. Somit haben die Credits zwei 

Hauptaufgaben. Sie dienen dem Transfer und der Accumulation. 20 

Seit 1999 sind ECTS in Europa etabliert und fungieren als einer der Hauptpfeiler des 

Bologna- Prozesses. 19, 20 

 

 

Leistungspunkte: 

 

ECTS oder auch ĂCredit Pointsñ stellen die Arbeitsleistung eines Studierenden in 

Punkten dar. Anhand der ĂCredit Pointsñ (Leistungspunkte) kann man ablesen, wieviel 

Arbeitsaufwand der Student erbracht hat. 19 

Pro Modul (Lerneinheit) werden ĂCredit Pointsñ vergeben. Wenn der Student das 

Modul erfolgreich abschließt, was er nur erreichen kann, wenn er die durchschnittliche 

Arbeitslast (Workload) erbringt, werden ihm die Leistungspunkte angerechnet. Diese 

beziehen sich nicht nur auf die Anwesenheitsstunden in der Bildungseinrichtung, 

sondern berücksichtigen auch die Heimarbeit. 19 

Man geht davon aus, dass ein Studienjahr einem zeitlichen Aufwand von 1500 bis 

1800 Stunden entspricht, also 60 ECTS. Denn ein ĂCredit Pointñ stellt 25 bis 30 

Arbeitsstunden dar. 19 
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Die Graphik stellt die Zusammensetzung der ECTS pro Semester dar: 

Abb. 2 

 

ECTS Noten: 

 

Die Notenvergabe ist keine absolute Zahl mehr, sondern eine relative. Die Ergebnisse 

der Prüfung werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die vorher festgelegte 

Mindestpunktzahl gibt an, welche Studenten bestanden haben und welche nicht. Die 

besten 10% erhalten die Bestnote (A). Das heißt, die Messlatte legt der Student vor, 

der am besten abgeschnitten hat. Danach richten sich die anderen Noten. Hat ein 

Student die Mindestpunktzahl knapp nicht erreicht erhält er ein FX, was bedeutet, 

wenn er sich verbessert, wird ihm die Leistung trotzdem noch anerkannt. Alle anderen, 

die unter der Mindestgrenze liegen erhalten ein F und haben nicht bestanden. 19 

 

Diese Abbildung stellt die Notentabelle dar:  

Note 
Bestanden 

(%) 
Beschreibung 

A 10 

Die Benutzung von Wºrtern wie Ăausgezeichnetñ oder Ăgutñ wird 
nicht mehr empfohlen, weil sie für das prozent-basierte 
Bewertungssystem der ECTS-Skala nicht angebracht sind. 

B 25 

C 30 

D 25 

E 10 

X bestanden Leistungen werden anerkannt. 

FX 
nicht 
bestanden 

Es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistungen 
anerkannt werden können. 

F 
nicht 
bestanden 

Es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich. 

                                                                                                                     Abb. 3 
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4.4. Master 

 

Das Masterstudium schließt mit einem akademischen Grad ab. Voraussetzung für 

einen Masterstudiengang ist ein fertiger Hochschulabschluss, z.B. Bachelor. 18 

Das Masterstudium dient entweder zur inhaltlichen Vertiefung des voran gegangenen 

Studiums oder vermittelt ein gänzlich neues fachliches Thema. Die Dauer variiert 

zwischen ein bis zwei Jahren und wird oftmals mit einer Abschlussarbeit beendet. 18  

Der Master variiert zwischen den Ländern. 14 

 

 

4.4.1. Der Master in Deutschland 

 

Der Master entspricht einem Diplom- oder Magisterabschluss an einer Universität und 

befähigt zur Promotion. Auch Studenten mit einem Bachelorabschluss können nach 

einer Eignungsfeststellung promovieren. Für die Eignungsprüfung sind die 

Universitäten verantwortlich. 18 

In Deutschland unterscheidet man zwischen konsekutiven Master und 

Weiterbildungsmaster. Es gab bis 2008 auch den nicht-konsekutiven Master, der 

inhaltlich nicht an den voraus gegangenen Bachelor anknüpfte, sondern ein gänzlich 

anderes Fach lehrte. Dieser zählt seit 2008 zu den konsekutiven 

Masterstudiengängen. 18 

Bei beiden Mastergängen ist die Voraussetzung, dass der Anwärter bereits Inhaber 

eines berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses ist. 18 

Neben konsekutiven und weiterbildenden Master, hat man auch die Möglichkeit 

zwischen einem Master mit eher forschungsorientiertem oder 

anwendungsorientiertem Charakter zu wählen. 21 

 

 

Der konsekutive Master: 

 

Der konsekutive Master schließt an einen Bachelorstudiengang an und ist die zweite 

Stufe im Hochschulbildungssystem. 14, 21 
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Er baut auf den Grundlagen des Bachelorstudiums auf, kann aber auch 

fachübergreifend weiterbilden. Dabei ist es möglich, den Master an einer anderen 

Hochschule abzuschließen als den Bachelor. Das Masterstudium muss zeitlich nicht 

sofort an den Bachelor anschließen sondern kann auch zeitverzögert, nach Einschub 

einer Berufstätigkeit, begonnen werden. 21 

Die Regelstudienzeit für das Vollzeitstudium Bachelor und konsekutiven Master sollte 

max. 5 Jahre betragen. 21  

Ausnahmen stellen staatlich gestaltete Studiengänge wie Medizin und 

Rechtswissenschaften dar. Hier gelten gesonderte Bestimmungen. 21 

Diplom- und Magisterstudiengänge dürfen mit Bachelor- oder Masterstudiengängen 

nicht vermischt werden. 21 

Bachelor- und Masterstudiengänge dürfen an Hochschulen, Universitäten und 

Fachhochschulen angeboten werden. Dabei ist es nicht Voraussetzung, dass beide 

Hochschulstufen an einer Bildungsstätte zur Verfügung stehen. Es wird trotz zwei 

Abschlüssen nur ein Grad vergeben. 21 

Bachelorstudiengänge sollten in sechs, sieben oder acht Semestern abgeschlossen 

sein und befähigen den Studierenden zum ersten Berufseinstieg. Das Masterstudium 

sollte nach ein bis zwei Jahren erfolgreich beendet werden und dient als weiterer 

berufsqualifizierender Abschluss. Voraussetzung hierfür ist ein Bachelorabschluss. 21 

 

Für das Vollzeitstudium Bachelor werden 180 bis 240 ECTS benötigt. 

Bachelorabschlüsse an Fachhochschulen oder Berufsakademien sind nicht immer für 

jeden Masterstudiengang qualifizierend. 22 

Für den Masterabschluss werden, inklusive Punkte aus dem Bachelorstudium, 300 

ECTS gefordert, wobei vereinzelt Ausnahmen möglich sind. Beide akademischen 

Grade werden mit einer Abschlussarbeit besiegelt, welche die Fähigkeit zum 

wissenschaftlichen Arbeiten nachweist. 21 

Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 6-12 ECTS und der, der Masterarbeit 15-30 

ECTS. 21 
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Diese Abbildung stellt unterschiedliche Zusammensetzungsmöglichkeiten von 

Bachelor und Master dar: 

 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

Bachelor ᵼ 
6 Semester / 180 ECTS-Punkte (häufigste Variante) 

konsekutiver Master 
4 Semester / 120 ECTS-Punkte 

Bachelor ᵼ 
7 Semester / 210 ECTS-Punkte (seltenere Variante) 

kons. Master 
3 Semester / 90 ECTS-Punkte 

Bachelor ᵼ 
8 Semester / 240 ECTS-Punkte (seltene Variante) 

kons. Master 
2 Sem./ 60 ECTS-Punkte 

Vordiplom ᵼ 
  

Diplom 
ca. 8-10 Semester 

  

  

  

Vordiplom ᵼ 
  

Diplom (FH) 
ca. 8 Semester 

 

 

Abb. 4 

 

 

Weiterbildende Master: 

 

Der weiterbildende Master ist dem konsekutiven Master qualitativ gleichwertig. Sie 

führen beide zur selben Berechtigung. Voraussetzung für den Weiterbildungsmaster 

sind mindestens ein Jahr Berufserfahrung sowie ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium. 21 

Die Studiendauer des weiterbildenden Masters ist nicht begrenzt. 23 

 

 

Einordnung von Master und Bachelor: 

 

Bachelorabschlüsse führen zum ersten Hochschulabschluss und sind somit 

grundständige Studiengänge, so wie Diplom- und Magisterabschlüsse. 24 
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Bachelorabschlüsse sind mit Diplomabschlüssen an Fachhochschulen gleich zu 

stellen. 21 

Masterabschlüsse entsprechen dem Abschluss eines Diplom- oder 

Magisterabschlusses an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen. 21 

Außer in Bayern, da entspricht der Bachelorabschluss einem Diplomabschluss an der 

gleichen Hochschule. 21 

 

 

Gradbezeichnungen: 

 

Fächergruppen  
 

Abschlussbezeichnungen  
 

Sprach- und Kulturwissenschaften  
Sport, Sportwissenschaft  
Sozialwissenschaft  
Kunstwissenschaft  
 

Bachelor of Arts (B.A.)  
Master of Arts (M.A.)  
 

Mathematik,  
Naturwissenschaften  
Medizin 3  
Agrar, Forst- und  
Ernährungswissenschaften 3 

 

Bachelor of Science (B.Sc.)  
Master of Science (M.Sc.)  
 

Ingenieurwissenschaften  
 

Bachelor of Science (B.Sc.)  
Master of Science (M.Sc.)  
oder  
Bachelor of Engineering (B.Eng.)  
Master of Engineering (M.Eng.)  
 

Wirtschaftswissenschaften nach der inhaltlichen Ausrichtung des  
Studiengangs:  
Bachelor of Arts (B.A.)  
Master of Arts (M.A.)  
oder  
Bachelor of Science (B.Sc.)  
Master of Science (M.Sc.)  
 

Rechtswissenschaften 3 

 
 

Bachelor of Laws (LL.B.)  
Master of Laws (LL.M.)  
 

 

Anm.: 3 Betrifft nicht die staatlich geregelten Studiengänge  

Tbl. 1 
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Ist der Konsekutive Master ein postgraduelles Studium? 

 

Das postgraduelle Studium setzt voraus, dass ein Hochschulabschluss schon 

erfolgreich erreicht wurde. Mit dem Abschluss eines postgraduellen Studiums kann ein 

weiterer akademischer Grad erreicht werden oder aber eine Weiterbildung ohne 

Verleihung eines akademischen Grades abgeschlossen werden. Auch die 

Vorbereitung auf eine zusätzliche Staatsprüfung wird als postgraduelles Studium 

angesehen. 25 

Master- und Promotionsstudiengänge zählen zu den typischen postgraduellen 

Studien. 25  

Der konsekutive Master baut inhaltlich auf dem Bachelorstudium auf, kann 

fächerübergreifend sein oder ist ein gänzlich anderer Studiengang, auch bekannt als 

nicht-konsekutiver Master, jedoch wird dieser Begriff heute nicht mehr verwendet. 23  

Dadurch, dass die konsekutiven Master teilweise auf die vorherigen 

Bachelorstudiengänge aufbauen, ähneln sie dem grundständigen Studium und 

werden auch wie ein Erststudium behandelt. Das heißt, die Bundesländer verlangen 

oftmals keine Studiengebühren und die Masterstudiengänge sind förderungsfähig. 

Trotz alledem sind es postgraduelle Studiengänge. 25 

 

 

Weitere Einteilungsformen des postgraduellen Systems in Deutschland: 

 

Das Hochschulrahmengesetz unterscheidet das postgraduelle System weiter in 

Aufbaustudium, Ergänzungsstudium und Zusatzstudium. 26 

 

Aufbaustudium: 

Um an einem Aufbaustudium teilnehmen zu können, ist ein bereits absolvierter 

Hochschulabschluss Voraussetzung. Das Aufbaustudium soll an den ersten 

Hochschulabschluss anknüpfen und die Inhalte vertiefen. 27  

Dazu gehören die konsekutiven Masterstudiengänge nicht, diese werden extra 

benannt. 27 
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Ergänzungsstudium: 

Das Ergänzungsstudium dient für Studierende, die bereits einen 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss haben und ein weiteres Studium in einer 

gänzlich anderen Fachrichtung anstreben. 27 

 

Zusatzstudium: 

Das Zusatzstudium dient der Vermittlung einer zusätzlichen Qualifikation bezogen auf 

den ersten berufsqualifizierenden Abschluss über eine Dauer von ein bis zwei Jahren 

für Studierende, die bereits ein Studium außerhalb geschlossener Studiensysteme 

abgeschlossen haben. 27 

 

 

4.4.2. Der Master in Österreich 

 

In Österreich dürfen Mastergrade von Universitäten, Fachhochschulen und privaten 

Anbietern verliehen werden. 18 

Das Masterstudium baut auf dem Bachelorstudium auf. (Universitätsgesetz 2002. §51 

Abs.2 ) 28   

Im Universitätsgesetz 2002 § 64 Abs. 5 ist festgehalten, dass das Bachelorstudium 

oder ein gleichwertig anerkanntes Erststudium gegeben sein muss, um ein 

Masterstudium absolvieren zu dürfen. 28 

 

Laut § 51 Abs. 2 und § 54 Abs. 4 setzt das Doktorats Studium ein Diplom- oder 

Masterabschluss voraus und dauert min. 3 Jahre. 28 

So besagt das Universitätsgesetz 2002 §51 Abs. 2 Punkt 14: ĂDoktorgrade sind die 

akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Doktoratsstudien verliehen 

werden. Sie lauten ñDoktorin ...ò oder ñDoktor ...ò, abgek¿rzt ñDr. ...ò, mit einem im 

Curriculum festzulegenden Zusatz, oder ĂDoctor of Philosophyñ, abgek¿rzt ĂPhDñ.ñ 28 

 

Der Mastergrad ist ein akademischer Grad und kann in Form von ĂMasteréñ mit dem 

jeweiligen Zusatz, welcher im Curriculum zu finden ist, oder ĂDiplom-Ingenieurin/ 

Diplom-Ingenieurñ ausgezeichnet werden. Wobei jeweils auch Abkürzungen 

vorgeschrieben sein müssen. 29 
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Für Human- und Zahnmedizin wird der akademische Master in Form von ĂDoctor 

medicinae universaeñ, kurz ĂDr.med.univ.ñ bzw. ĂDoctor medicinae dentalisñ, 

ĂDr.med.dent.ñ ¿bergeben. 29  

Der Arbeitsaufwand eines Studienjahres sollte 1500 Stunden betragen, welche 60 

ECTS entsprechen, davon ausgenommen sind Doktoratsstudien. 29 

Der Bachelor sollte 180 ECTS entsprechen und der Master mindestens 120 ECTS. 30  

Das Human- und Zahnmedizinstudium sollte mit Master und Bachelor zusammen 360 

ECTS aufweisen können. 30 

 

 

Mastergrade in der Weiterbildung: 

 

Mastergrade in der Weiterbildung erhält man nach Besuch von Universitätslehrgängen 

nach §58 des Universitätsgesetzes 2002, Lehrgänge universitären Charakters nach § 

28 des Universitäts-Studiengesetzes, Lehrgänge zur Weiterbildung nach § 14a Abs. 2 

des Fachhochschul-Studiengesetzes sowie Hochschullehrgänge nach § 39 Abs. 2 des 

Hochschulgesetzes 2005. 31 

Ă(é) deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 

Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer 

Masterstudien vergleichbar sind.ñ 31 

Dazu zählt auch der Master of Advanced Studies, welcher seit 1999 belegt werden 

kann, aber nicht extra in der Novelle zum Universitäts-Studiengesetz 2002 notiert 

worden ist. 32 

Nach Abschluss eines Mastergrades in der Weiterbildung wird ein akademischer Grad 

verliehen. Voraussetzung ist, dass der Anwärter einen Bachelor, Diplom- oder 

Masterabschluss vorweisen kann. Der Weiterbildungsmaster sind berufsbezogene 

Spezialisierungen  und nicht gleichzusetzen mit einem Masterstudium, das auf einem 

Bachelorstudium aufbaut, auch genannt als Ăordentliches Studiumñ. 31 

Der Mastergrad befähigt international nicht automatisch zu einem  

Doktoratsstudium. 31 

Der postgraduelle Masterabschluss in Österreich, im Bereich der Zahnmedizin, führt 

nicht zu einer zusätzlichen Berufsqualifikation. 8 
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4.4.3. Der Master in der Schweiz 

 

Auch die Schweiz bietet Masterstudiengänge an. Der konsekutive Master kann auf den 

Schwerpunkt Forschung oder Anwendung ausgerichtet sein. Auch im Bereich Medizin 

und Rechtswissenschaften wurde nach dem Bologna-Prozess auf Bachelor und 

Master umgestellt. 18 

Der Konsekutive- oder auch Ausbildungs- Master schließt an das Bachelorstudium an 

und dient der Vertiefung des voran gegangenen Studienabschnittes. Der Ausbildungs-

Master umfasst 90 bis 120 ECTS. 33  

Die Nachdiplomstudiengänge entsprechen akademischen Weiterbildungen. Diese 

kann man an Universitäten und Fachhochschulen belegen. Einen Mastergrad erhält 

man, wenn die Anforderungen des Nachdiploms, die eines konsekutiven Masters 

erf¿llen. Oftmals wird der Grad ĂMaster of Advanced Studiesñ, kurz ĂMASñ mit Nennung 

der Fachrichtung, vergeben. Ein Sonderrecht haben die Abschlüsse im Fach 

Betriebswirtschaftslehre. 18 

Ältere akademische Grade wie das Lizentiat oder Diplom sind dem konsekutiven 

Master gleichgestellt. Als Träger eines Lizentiat- oder Diplom- Grades ist es möglich 

sich auch ĂMaster of Artsñ zu nennen. Beide Titel d¿rfen nicht zusammen gef¿hrt 

werden, wenn man nicht beide Grade erworben hat. 18  

 

 

Abschlüsse des konsekutiven Masters: 

 

Å ñMA (Master of Arts) 

Å MEng (Master of Engineering) 

Å MLaw (Master of Law) 

Å MMed (Master of Medicine) 

Å MSc (Master of Science) 

Å MTh (Master of Theology)ò 18 

 

In der Schweiz gibt es verschiedene Weiterbildungsabschlüsse, welche auch 

unterschiedlich angerechnet werden. 33 
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Bei Weiterbildungskursen erhält man die Bestätigung, dass man teilgenommen hat 

aber keinen Titel. 33 

Zertifikatslehrgänge umfassen mindestens 10 ECTS und man erhªlt ĂCertificate of 

Advanced Studiesñ (CAS). 33 

Die Weiterbildungs- Diplomlehrgänge schlieÇen mit ĂDiploma of Advanced Studiesñ 

(DAS) ab und benötigen mindestens 30 ECTS. 33 

Die Weiterbildungs-Masterstudiengänge werden in ĂMaster of Advanced Studiesñ 

(MAS) und ĂExecutive Master of Business Administrationñ (EMBA) unterteilt. Es 

müssen mindestens 60 ECTS erreicht werden. 33 

 

Lediglich die Weiterbildungs-Masterstudiengänge werden bundesrechtlich akzeptiert 

und erhalten einen Titelschutz. 33 

 

 

Master of Advanced Studies: 

 

Der Master of Advanced Studies (MAS) wird in Österreich, Lichtenstein und Schweiz 

angeboten. 32 

Er gehört zu den Nachdiplomstudiengängen und entspricht einem weiterbildenden 

Master. Das heißt, ein Hochschulabschluss und mind. ein Jahr Berufserfahrung sind 

Voraussetzung um ein MAS zu belegen. Der MAS ist berufsbegleitend und dient zur 

weiteren Spezialisierung und ist vom Ausbildungs-Master (konsekutive Master) zu 

unterscheiden. Für einen erfolgreichen Abschluss gilt es 60 ECTS zu erreichen oder 

auch 1800 Stunden  ĂWorkloadñ zu erbringen. Insgesamt sollte man mind. zwei Jahre 

Studienzeit einplanen. Das Nachdiplomstudium wird auch von Fachhochschulen als 

Executive Master bezeichnet. Dieser Titel wird jedoch nicht anerkannt. 33 

Den Abschluss besiegelt eine Masterarbeit. 32 
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4.5. Staatsexamen und Diplomstudiengänge 

 

Beim Staatsexamen werden die Prüfungen vom Staat abgenommen. Denn mit einem 

Staatsexamen wird in Deutschland in den Berufen abgeschlossen, in denen der 

Arbeitgeber überwiegend der Staat sein wird, wie bei Jura, Lehramt, Medizin, 

Zahnmedizin und Pharmazie. 34 

Grund für die Prüfungsabnahme vom Staat ist, dass man somit die Qualität sichern 

möchte und gleichzeitig bildet das Staatsexamen eine Art Kontrolle. Der Staat möchte 

sich vergewissern, dass in diesen Berufsfeldern die Qualitätsstandards eingehalten 

werden. 35 

Bei dem Diplomstudiengang wird die Abschlussprüfung von der Hochschule 

abgenommen. (§ 50) 36 

Das Diplom setzt sich aus der Prüfung und der schriftlichen Diplomarbeit zusammen. 

Sie dient zum Erlernen des wissenschaftlichen Arbeitens und zeigt, dass der 

Diplomand in der Lage ist Probleme wissenschaftlich zu lösen. 37 
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4.6. Die Stellung des CED zum Bologna-Prozess 

 

Council of European Dentists kurz CED genannt, wird momentan von 32 nationalen 

zahnärztlichen Organisationen der europäischen Union gebildet. Jede Organisation 

vertritt jeweils die zahnärztlichen Interessen in ihrem Land. Momentan sind von 28 EU-

Mitgliedstatten 27 im CED vertreten. Norwegen, Schweiz und Island nehmen dabei 

einen Beobachterposten ein. 38, 39 

So versucht man innerhalb Europas u.a. die zahnärztlichen Interessen, Standards in 

der Mundgesundheit, Zahnheilkunde und Zahnpflege, zu fördern und den Schutz der 

Gesundheit zu gewährleisten. 39 

Insgesamt befürwortet der CED die Umsetzung des Bologna- Prozesses. Nur ist er der 

Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, das auch auf die zahnärztliche Ausbildung 

auszubreiten. 39 

Der CED fordert den Erhalt des einstufigen Systems für die Zahnheilkunde und wendet 

sich eindeutig von dem zweistufigen System, Bachelor/Master für Zahnmedizin, ab. 39 

 

 

Begründung für die Ablehnung: 

 

Das Zweistufen-System ist so aufgebaut, dass der Bachelor als eigene 

Berufsqualifikation anerkannt ist. In der Zahnmedizin ist nach drei bis vier Jahren, nach 

Abschluss des Bachelors, kein qualifizierter Berufsabschluss möglich. Um der 

Bologna-Reform gerecht zu werden, müssten neue zahnmedizinische Assistenzberufe 

geschaffen werden. Das würde zu weiteren Problemen führen, wie die mangelnde 

Möglichkeit, den neuen Berufszweig zu kontrollieren, Unfähigkeit der Länder, einen 

genauen Rahmen für diese Berufsqualifizierung festzulegen und eine weitere 

Aufzweigung der Zahnheilkunde in nun drei Bereiche: zahnärztliche Assistenz, 

allgemeiner Zahnarzt und Fachzahnarzt. 39 
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Berufsaussichten mit Bachelor in Zahnmedizin: 

 

Das Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam bietet Zahnmedizin als 

Bachelor- und Masterstudiengang an. 40 

Über die Berufsperspektiven schreiben sie folgendes: 

 

ĂBachelor  

Na de bacheloropleiding ben je als student Tandheelkunde nog niet klaar. Je hebt 

geroken aan de meeste disciplines van de tandheelkunde, maar om tandarts te 

worden, moet je ook de masteropleiding volgen. In principe stromen alle studenten met 

een bachelordiploma door naar de masteropleiding.ñ 41 

 

Übersetzt aus dem Niederländischen ins Deutsche von Frau Eger-Ulm, Karin: 

 

ĂNach dem Bachelor-Studium ist man als Student der Zahnmedizin noch nicht fertig. 

Man hat zwar die meisten Fächer/ Themen kennengelernt, aber um Zahnarzt zu 

werden muss noch das Masterstudium absolviert werden. Daher ist auch ein 

anschliessende [sic] Masterstudium für Studenten mit einem Bachelorabschluss die 

Regel.ñ 

 

Demnach reicht ein Bachelor-Studiengang nicht aus, um den Beruf ĂZahnarztñ 

ausüben zu können.  

 

Auch die Schweiz hat nach der Bologna- Reform ihr Zahnmedizinstudium auf ein 

Zweistufen- Modell umgestellt. 42 

Die Berufsaussichten nach dem Bachelor werden in der Universität Zürich wie folgt 

beschrieben: 

ĂBerufsperspektiven - keine Ă 43 

 

Auch hier zeigt der Bachelor Abschluss in Zahnmedizin keine berufliche 

Verwirklichung auf. 
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5. DEUTSCHLAND 

5.1. Anerkennung ausländischer Abschlüsse  

 

Deutschland ist Mitglied der Europäischen Union und war Gründungsmitglied des 

Europäischen Wirtschaftsraumes im Jahre 1957. 10
 Somit erkennt Deutschland auch 

die Richtlinie 2005/36/EG an und handelt nach deren Verordnung.  

Um als Zahnarzt in Deutschland tätig werden zu können, benötigt man eine staatliche 

Zulassung, die Approbation. (§ 1 Abs. 1) 44 

Diese wird einem auf Antrag erteilt, wenn Ă(é)Ihre Ausbildung mit der zahnärztlichen 

Ausbildung in Deutschland gleichwertig ist, Sie sich nicht eines Verhaltens schuldig 

gemacht haben, aus dem sich eine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung 

des zahnärztlichen Berufs ergibt, Sie nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung 

des Berufs ungeeignet sind, Sie über die für die Ausübung der Berufstätigkeit 

erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verf¿gen.ñ 45 

Jeder hat die Möglichkeit einen Antrag auf Approbation zu stellen, welcher einen 

Berufsabschluss in Zahnmedizin vorweisen kann. Ist der Abschluss in einem 

Mitgliedstaat der EU oder EWR oder der Schweiz erworben worden, tritt das Verfahren 

der automatischen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG in Kraft. Das heißt, 

dass der Berufsabschluss ohne eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung sofort 

anerkannt wird. Ist das Land, indem der Abschluss zum Zahnmediziner belegt wurde, 

kein Mitgliedstaat der EU oder EWR oder nicht die Schweiz, dann wird zuerst geprüft, 

ob der Abschluss mit dem deutschen Berufsabschluss in Zahnmedizin gleichwertig  

ist. 46  

Die Approbationsbehörde überprüft die Gleichwertigkeit des Abschlusses. 47  

Berufserfahrungen werden dabei auch berücksichtigt. Sollten wesentliche 

Unterschiede zwischen diesen beiden Abschlüssen festgestellt werden, muss eine 

Prüfung abgelegt werden, um die Gleichwertigkeit anhand des Wissens festzustellen. 

Wird die Prüfung bestanden und sind die anderen Voraussetzungen gegeben, wird die 

Approbation erteilt. 46  
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Weitere Voraussetzungen sind: 

 

          Ă ƷIdentitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass)  

ƷKurzer Lebenslauf 

Ʒamtlich beglaubigte Kopie des Ausbildungsnachweises sowie ggf. weiterer  

Befähigungsnachweise 

ƷTabellarische Übersicht über Ihre Ausbildungsgänge und gegebenenfalls 

über die bisherige Erwerbstätigkeit  

ƷBescheinigungen Ihrer einschlägigen Berufserfahrung  

ƷBescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung im Herkunftsstaat  

und Unterlagen, die belegen, dass der Antragsteller den Beruf in Deutschland 

ausüben will (entfällt für Abschlüsse der EU/EWR/Schweiz)  

ƷÄrztliche Bescheinigung der gesundheitlichen Eignung (nicht älter als einen 

Monat) 

ƷAmtliches Führungszeugnis (nicht älter als einen Monat) 

ƷErklªrung, ob ein gerichtliches Strafverfahren anhªngig ist.ñ 46 

 

Wird die Ausbildung in einem Drittland nicht als gleichwertig anerkannt, gibt es zwei 

Prüfungsformen, um die Gleichwertigkeit anhand des Wissens des Antragstellers 

festzustellen. Es gibt die Eignungsprüfung und die Kenntnisprüfung. Im 

Zahnärzteheilgesetz ist im §2 Abs.2 geregelt, ab wann wesentliche Unterschiede in 

der Ausbildung vorliegen, die zu einer Überprüfung des Wissens auf Gleichwertigkeit 

führen. Bei der Eignungsprüfung werden lediglich die festgestellten wesentlichen 

Unterschiede geprüft. Der Bewerber muss zeigen, dass er trotzdem die Fähigkeiten 

und Kenntnisse zur Ausübung der Zahnheilkunde besitzt. 48 

Die Eignungsprüfung wird angewandt, wenn das Studium vor Beitritt des Landes zur 

EU abgelegt wurde oder wenn der Abschluss in einem Drittland absolviert wurde aber 

ein EU-Staat diesen bereits anerkannt hat. Ist dies nicht der Fall und es werden 

wesentliche Unterschiede zwischen den Ausbildungen im In- und Ausland, wobei das 

Ausland kein Mitgliedstaat der EU ist, festgestellt, findet eine Kenntnisprüfung statt, 

welche ebenfalls von einer Kommission der Landesärztekammer abgenommen wird. 

Die Kenntnisprüfung stützt sich auf Inhalt und Wissen des deutschen Staatsexamens 

in Zahnmedizin. 47  
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Als Beispiel wurde hier die Kenntnisstandprüfung nach dem Zahnheilkundegesetz im 

Land Berlin gewählt.  

Neben einem theoretischen Teil muss auch ein praktischer Teil am Phantomkopf 

absolviert werden. 49  

 

ĂDie praktische Prüfung sollte die nachstehenden oder vergleichbare Verrichtungen 

enthalten: 

- Präparation einer MOD-Kavität an Zahn 16 und Füllung mit Silberamalgam, 

- Präparation einer Klasse 3 Kavität und Füllung mit einem Composite, 

- Wurzelkanalbehandlung an einem zur Verfügung gestellten natürlichen Zahn 

mit Röntgenkontrolle, 

- Präparation des Zahnes 26 für eine VMK und Herstellung eines Provisoriums, 

- Präparation des Zahnes 36 für eine Teilkrone, 

- Wurzelreinigung und ïglättung eines OK-Quadranten und eines UK-Quadranten, 

- Benennung und schriftliche Fixierung der Instrumente für eine Zystektomie oder 

Wurzelspitzenresektion, 

Der praktische Teil sollte die Dauer von fünf Stunden nicht überschreiten.ñ 49 
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5.2. Promotion und Staatsexamen 

 

In Deutschland schließt man nach 10 Semestern mit einem Staatsexamen ab. 50  

Um die Approbation zu erhalten, muss der Zahnarzt einen Antrag stellen an die 

zuständige Behörde des Landes, indem er die Staatsprüfung bestanden hat. 

(§ 59 Abs. 1) 51 

Mit der Approbation erhªlt der Zahnarzt die Erlaubnis die Bezeichnung ñZahnarztò zu 

führen und den Beruf auszuüben. (§ 1 Abs. 1) 44 

Nur wer die Berufsbezeichnung ĂZahnarztñ erworben hat, darf in diesem Beruf tªtig 

werden. (§ 1 Abs. 7) 44 

Der Abschluss der Staatsprüfung berechtigt zur Promotion. Den Universitäten und 

gleichgestellten Hochschulen ist das Promotionsrecht gewährt. Der Abschluss eines 

Doktorgrades an Fachhochschulen ist nicht möglich. Die jeweiligen Universitäten bzw. 

gleichgestellten Hochschulen haben ihre Promotionsordnung mit den entsprechenden 

Zulassungsbedingungen. Der Abschluss einer Promotion berechtigt zum Führen eines 

Doktorgrades. 52 

Der akademische Grad lautet dann ĂDr. med. dent.ñ. Um den Doktortitel zu erhalten, 

ist eine selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, auch bekannt als 

Dissertation, und eine mündliche Prüfung abzulegen. 53 
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5.3. Die Zahnärztekammer und Zulassung 

 

Die Berufsangelegenheiten des Zahnarztes werden in der Zahnärztekammer geregelt. 

Jeder Zahnarzt, der den Beruf ausübt, muss in der Zahnärztekammer eingetragen 

sein. Die Zahnärztekammern sind dabei an die Heilberufs- bzw. Kammergesetze 

gebunden. 54 

Die Kammer selbst stellt eine Interessenvertretung der Zahnärzte da. Sie ist unter 

anderem verantwortlich für Weiterbildungen, Fortbildungen, Qualitätssicherung und 

vertritt die Zahnärzte in der Politik und in der Öffentlichkeit. Die Kammer-Gremien 

bestehen aus Zahnärzten. Das heißt, die Zahnärzte führen eine Selbstverwaltung, da 

sie Entscheidungen über den Berufsstand selber treffen. Dafür erhielten sie den 

Rechtsstatus der Körperschaft des öffentlichen Rechts. 54 

Die Bundesrepublik Deutschland hat siebzehn Landeszahnärztekammern und 

siebzehn Kassenzahnärztliche Vereinigungen. Siebzehn deshalb, weil Nordrhein- 

Westfalen zeitgeschichtlich noch zwei Landeszahnärztekammern und zwei 

Kassenzahnärztliche Vereinigungen besitzt. Um nun die Interessen auch 

länderübergreifend vertreten zu können, wurde die Bundeszahnärztekammer 

(BZÄK) ins Leben gerufen. Sie ist ein freiwilliger Zusammenschluss und ein 

eingetragener Verein. Die Bundeszahnärztekammer koordiniert die 

Landeszahnärztekammern und vertritt die Zahnärzte im Bundesministerium und in der 

Bundesorganisation. 54 

In der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) sind alle Zahnärzte vertreten, die 

eine Kassenzulassung besitzen. Das heißt, dass sie in ihren Praxen gesetzlich 

Krankenversicherte Patienten behandeln dürfen. Die KZV entscheidet zusammen mit 

den Krankenkassen über Zulassungen, was die vertragszahnärztliche Versorgung 

anbelangt und sie entscheiden über Verträge hinsichtlich Bedingungen und Honorar 

für zahnärztliche Versorgung. 54 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) ist die Interessenvertretung 

für die KZV auf Bundesebene. Im Gegensatz zu den Kammern ist die KZBV eine 

Körperschaft Öffentlichen Rechts. Sie regelt die gesetzlichen Krankenversicherungen 

und ist Vertragspartner der Spitzenverbände der Krankenkassen auf Bundesebene. 

Die KZV ist ein Vertragspartner der regionalen Krankenkassenverbände. Das heißt, 

die KZV muss sich an die Vorgaben der KZBV halten. Die Kassenzahnärztliche 
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Bundesvereinigung vertritt die KZV in der Politik, Ministerien und Krankenkassen 

bezüglich gesetzlicher Krankenversicherung. 54 

 

 

Zulassung: 

 

Nach dem Staatsexamen ist der approbierte Zahnarzt befähigt seinen erlernten Beruf 

auszuüben. Er hat durchaus die Möglichkeit anschließend eine Privatpraxis zu 

eröffnen. Die Zulassung für einen Kassenvertrag kann der Zahnarzt in Deutschland 

erst erhalten, wenn er eine mindestens zweijährige Assistenzzeit abgelegt hat. 55 

Der Abschnitt I, § 1 Abs. 1 bis 2 der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte 

besagt, um eine Kassenzulassung zu erhalten, muss der Zahnarzt im Zahnarztregister 

eingetragen sein. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung führt für jeden 

Zulassungsbezirk ein Zahnarztregister und Registerakten. Diese beinhalten die 

zugelassenen Zahnärzte und die Antragsteller, jene Zahnärzte, die noch auf einen 

Kassenvertrag warten. 56  

Um im Zahnärzteregister aufgenommen werden zu können, muss der Zahnarzt 

approbiert sein und eine mindestens zweijährige Vorbereitungszeit als 

Assistenzzahnarzt abgeschlossen haben. (Abschnitt I, § 3) 56 

 

Die mindestens zweijährige Vorbereitungszeit Ă(é)gilt nicht f¿r Zahnªrzte, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Vertragsstaat, dem 

Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die 

Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt 

haben, einen nach den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften anerkannten 

Ausbildungsnachweis erworben haben und zur Berufsaus¿bung zugelassen sind.ñ  

( Abschnitt I, § 3 Abs. 4) 56 

 

Das bedeutet, dass Zahnärzte aus der EU nach ihrem abgeschlossenen Studium in 

Deutschland sofort die Möglichkeit haben einen Kassenvertrag zu erhalten, ohne die 

zweijährige Assistenzzeit ablegen zu müssen. 
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5.4. Die Assistenzzeit 

 

Die Assistenzzeit schließt sich dem Studium an und dient zur Vorbereitung auf eine 

Kassenzulassung. In diesen zwei bis vier Jahren ist der Auszubildende ein 

Ausbildungs- bzw. Vorbereitungsassistent. Erst nach Erlernen der Kassenabrechnung 

und richtige Behandlung von Kassenpatienten, welches durch eine anschließende 

Prüfung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung besiegelt wird, erfolgt ein Eintrag ins 

Zahnärzteregister der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Das heißt, erst dann ist es 

möglich, einen Kassenvertrag zu erhalten. Wieviel Wochenstunden man belegen muss 

hängt von der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigung ab. 57, 58 

Die Assistenzzeit sollte mindestens sechs Monate bei einem oder mehreren 

Kassenzahnärzten, als Assistenz oder Vertreter, abgeleistet werden. Die restliche Zeit 

kann in einem angestellten Verhältnis in Universitätszahnkliniken, Zahnstationen eines 

Krankenhauses, öffentlichen Gesundheitswesen, Bundeswehr oder in Zahnkliniken 

absolviert werden. Wenn man in Praxen vertritt, wird einem dies nur angerechnet, 

wenn man zuvor mindestens ein Jahr, als Angestellter eine Assistenz in einer Praxis 

mit Kassenvertrag oder oben genannten Institutionen, gearbeitet hat.  

(Abschnitt I, § 3 Abs. 3) 56 

Die Assistenzzeit dient nicht nur dem Erlernen der Kassenabrechnung, sie dient auch 

dem Kennenlernen des Praxisalltags sowie der Bearbeitung von komplexen 

Patientenfällen in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Kollegen. 57 

Die Assistenzzeit kann für die Ausbildung zum Fachzahnarzt genutzt werden. Von 

diesen zwei Jahren Assistenzzeit kann ein Jahr für die Fachzahnarztausbildung 

verwendet werden. Dazu sollte gleich von vornherein die richtige, fachbezogene 

Assistenzzahnarztstelle angestrebt werden. Die Fachzahnarztweiterbildung setzt ein 

klinisches Jahr voraus. 55 
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5.5. Gesetzliche Vorgaben zur Weiterbildung 

 

Die Weiterbildung liegt in den Händen der Hochschulen und wird nicht genau 

vorgegeben. Für eine wissenschaftliche Weiterbildung ist ein Hochschulabschluss 

keine Voraussetzung. Nach Abschluss einer weiterbildenden Studie kann ein 

Hochschulgrad verliehen werden, wenn die gesetzlichen Bedingungen eingehalten 

werden. 59 

Im Hochschulrahmengesetz §12 Postgraduale Studiengänge ist gesetzlich verankert, 

dass nach Abschluss eines Hochschulstudiums zusätzliche postgraduale Studien 

belegt werden können, welche zur: Ă(é) Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder 

beruflicher Qualifikationen oder zur Vertiefung eines Studiums, insbesondere zur 

Herausbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, Zusatz-, 

Ergänzungs- und Aufbaustudien (é) angeboten werden.ñ Dabei ist die Dauer bei 

postgradualen Diplom- oder Magisterabschlüssen auf maximal zwei Jahre  

beschränkt. 60 

 

 

Definition: 

 

ĂWeiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach 

Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase und in der Regel 

nach Aufnahme einer Erwerbs- oder Familientätigkeit. 

Weiterbildung in diesem Sinne liegt auch vor, wenn die Einzelnen ihr Lernen selbst 

steuern. 

Weiterbildung umfasst die allgemeine, berufliche, politische, kulturelle und 

wissenschaftliche Weiterbildung. 

 

Weiterbildung kann in Präsenzform, in der Form der Fernlehre, des 

computergestützten 

Lernens, des selbst gesteuerten Lernens oder in kombinierten Formen stattfinden.ñ 61 
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Warum ist Weiterbildung so notwendig? 

 

Das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess und in diesen schnelllebigen Zeiten ist es 

für die Gesellschaft wichtig, die Veränderungen zu erkennen, beurteilen zu können 

und daraus Schlüsse zu ziehen. Durch Weiterbildungen eröffnet man Emigranten die 

Möglichkeit sich in der Arbeitswelt und dem alltäglichen Leben im neuen Land zu 

integrieren. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben sich durch Weiterbildung 

beruflich weiterzuentwickeln. Da die Menschheit nach Fortschritt strebt, ist es nicht nur 

für die Psyche des einzelnen Individuums, sondern auch für die Gesellschaft und 

Wirtschaft eine notwendige Investition. 61 

ĂDenn Wissen selbst ist Machtñ wie es schon der Philosoph Francis Bacon im Jahre 

1597 erkannte. 62 

Lebenslanges Lernen dient der Persönlichkeitsentwicklung und soll den Menschen 

helfen sich besser im Leben zurecht zu finden, mehr Eigenverantwortung zu 

entwickeln. Das Heranführen an die Weiterbildung sowie Finanzierung liegt in den 

Händen eines jeden einzelnen. Der Staat muss allen Bürger-innen die Chance auf eine 

berufliche Weiterentwicklung ermöglichen. Die Wirtschaft muss in der Lage sein, allen 

Arbeitnehmer-innen Zugang zu Weiterbildungen zu gewährleiten und diese zu 

unterstützen. Dies dient der Sicherung des wirtschaftlichen Wachstums und der 

Zufriedenheit der Angestellten. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf dem eigenen 

Berufsfeld liegen, auch fachübergreifend sollte es möglich sein, die Kompetenzen zu 

erweitern um den Horizont zu erweitern. 61 

Gerade in der heutigen Welt, in der die Informations- und Kommunikationstechnologie 

immer weiter voran schreitet und einen Großteil der Arbeitswelt einnimmt ist es 

erforderlich, auf dem neusten Stand zu bleiben, um mit der Entwicklung mitgehen zu 

können. 61 

 

 

Weiterbildungen: 

 

Die Weiterbildung wird theoretisch und praktisch gelehrt. Dabei dient als Leitfaden für 

die jeweiligen Fachgebiete, die Muster-Weiterbildungsordnung der 

Bundeszahnärztekammer. Als Ausbildungsstätten dienen Hochschulen, 

Krankenhausabteilungen, Institutionen, oder vergleichbare 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Macht
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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Weiterbildungseinrichtungen. Es ist auch möglich die Weiterbildung in einer Praxis 

abzulegen. Für alle Ausbildungsstätten ist die Voraussetzung, dass sie unter der 

Leitung eines dazu autorisierten Zahnarztes/ Zahnärzte stehen. Die berufliche 

Tätigkeit in der eigenen Praxis kann nicht zur Weiterbildungszeit dazu gezählt  

werden. (§2 Abs. 1-3) 63 

 

 

Weiterbildungseinrichtungen: 

 

Die Einrichtung muss: Ă(é)die räumlichen, technisch-apparativen und personellen 

Voraussetzungen erfüllen, um den Erwerb der (é) Kenntnisse und Fertigkeiten zu 

gewªhrleisten.ñ 64 

Ob die Einrichtung für Weiterbildungen letztendlich geeignet ist, wird durch die 

zuständige Zahnärztekammer geprüft und erst dann erfolgt die Zulassung zur 

Weiterbildungsstätte. (§ 9 Abs. 2) 63 

 

 

Voraussetzung zur Weiterbildung: 

 

Mit dem erfolgreichen Abschluss einer Weiterbildung hat man ein besonderes Maß an 

Wissen und Können in einem speziellen Fachgebiet erworben. Voraussetzung dafür 

ist eine Approbation als Zahnarzt. Die Kammer ist es, die letztendlich die 

Fachgebietsbezeichnung anerkennt. Erst wenn diese den Weiterbildungsabschluss 

beglaubigt, ist der Fachzahnarzt befugt die Bezeichnung zu tragen. Mehr als drei 

Fachgebietsbezeichnungen können nicht parallel geführt werden.  

(§ 1 Abs. 1-3, 5-6) 63 

 

 

Dauer: 

 

Bei Vollzeitbeschäftigung dauert die Fachausbildung mindestens drei, maximal acht 

Jahre und darf nicht unterbrochen werden, bis auf einzelne Ausnahmen. Bei 

Weiterbildung in Teilzeit müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Dazu zählt, 

dass die Qualität und Gesamtdauer, die, bei Vollzeitausbildung nicht unterschreiten 
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darf. Außerdem sollte die Weiterbildungszeit mindestens die Hälfte der wöchentlichen 

Arbeitszeit einnehmen. Die praktische Tätigkeit an einer Weiterbildungsstätte sollte 

mindestens sechs Monate betragen, auf Vollzeitbasis. (§ 3 Abs. 1, 3-5) 63  

 

 

Anrechnung: 

 

Wenn Weiterbildungen in Ländern der europäischen Union oder in Mitgliedstaaten des 

europäischen Wirtschaftsraumes abgelegt wurden und die Qualität und 

Ausbildungsdauer mit der, der Bundesrepublik Deutschland übereinstimmt, werden 

diese anerkannt. (§ 5 Abs. 1) 63 

 

 

Prüfung: 

 

Die Prüfung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und sollte pro Person 

maximal 60 Minuten dauern. Es dürfen nicht mehr als drei Personen parallel geprüft 

werden. Die Prüfung wird von einem Weiterbildungsausschuss, welches aus 

Mitgliedern der Zahnärztekammer besteht, abgenommen.  

(§14 Abs.2 und §16 Abs.1) 63 

 

 

Muster-Weiterbildungsordnung: 

 

Die Bundeszahnärztekammer hat eine Muster- Weiterbildungsordnung verfasst. Diese 

dient als Leitfaden für die Weiterbildungsordnungen der einzelnen 

Landeszahnärztekammern. (§ 2 Abs. 1) 63 

Die Muster-Weiterbildungsordnung beinhaltet Vorgaben für den Fachzahnarzt für 

Oralchirurgie, Kieferorthopädie und für den Zahnarzt für öffentliches 

Gesundheitswesen. 63, 65  

In Brandenburg ist es jedoch auch möglich, den Fachzahnarzt für allgemeine 

Zahnheilkunde abzulegen. 66 

Westfalen-Lippe bietet seit 1983 den Fachzahnarzt für Parodontologie an. 67 
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Beide Fachzahnarzttitel sind in der Muster- Weiterbildungsordnung der 

Bundeszahnärztekammer nicht enthalten. 

In der Muster-Weiterbildungsordnung der Bundeszahnärztekammer ist im §1 Abs.1 

vermerkt: 

ĂWeiterbildung ist der geregelte Erwerb besonderer beruflicher Kenntnisse, 

Erfahrungen und Fertigkeiten in den durch die Anlagen zu dieser 

Weiterbildungsordnung bezeichneten Fachgebieten der Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde.ñ 63 

 

Da der FZA für Allgemeine Zahnheilkunde und Parodontologie nicht in den Anlagen 

bei gefügt sind, werden sie dann anerkannt von der Bundeszahnärztekammer? 

 

Des Weiteren ist vermerkt, dass: 

 

ĂÄ 21 Anerkennung anderer Kammern  

(1) Die von einer Zahnärztekammer in der Bundesrepublik Deutschland oder vor dem 

03.10.1990 im Beitrittsgebiet ausgesprochenen Anerkennungen zum Fachzahnarzt 

gelten auch im Bereich der Zahnªrztekammer é  

(2) Sind diese Fachgebietsbezeichnungen im Bereich der Zahnªrztekammer é 

geregelt, dürfen diese nur in der in den Anlagen zu dieser Weiterbildungsordnung 

ausgewiesenen Form gef¿hrt werden.ñ 63 

 

Leider wurden hier keine Eintragungen im Freitext getroffen! 
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5.6. Fachzahnarztweiterbildung 

 

In Deutschland besteht die Möglichkeit den Fachzahnarzt für Oralchirurgie, 

Kieferorthopädie, Parodontologie und allgemeine Zahnheilkunde zu erwerben. Eine 

weitere Weiterbildungsmöglichkeit besteht auf dem Gebiet öffentliches 

Gesundheitswesen, zum ĂZahnarzt f¿r ºffentliches Gesundheitswesenñ. 65, 66, 68 

Für die Weiterbildung zum Fachzahnarzt sind die Zahnärztekammern verantwortlich. 

Die Bundeszahnärztekammer hat eine Muster-Weiterbildungsordnung verfasst. Als 

Grundlage für die Muster-Weiterbildungsordnung dienen die EU-Richtlinien und die 

Heilberufsgesetze der Länder. Auf dieses Muster stützen sich die 

Weiterbildungsordnungen der Zahnärztekammern. Die Weiterbildungen dauern ca. 

drei Jahre. In dieser Zeit sind vom Absolventen 180 ECTS-Punkte zu erbringen. 69 

Nach diesen mindestens drei Jahren Weiterbildung, erfolgt eine mündliche Prüfung als 

Abschluss. (§ 16 Abs. 1) 
63 

Die Grundvoraussetzung ist bei allen Fachzahnarztausbildungen die Approbation zum 

Zahnarzt und eine mindestens einjährige zahnärztliche Berufserfahrung. 53  

Im Bundesland Westfalen-Lippe ist es dazu möglich einen Fachzahnarzt für 

Parodontologie abzuschließen. 68  

Das Land Brandenburg bietet neben den drei herkömmlichen Fachzahnarzttiteln 

zusätzlich den Fachzahnarzt für allgemeine Zahnheilkunde an. 66 

 

Folgende Landeszahnärztekammern beantworteten die E-Mail, in der Sie gefragt 

wurden, ob Sie die Gebietsbezeichnung ĂFachzahnarzt f¿r Parodontologieñ und 

ĂFachzahnarzt f¿r allgemeine Zahnheilkunde ñ in ihrem Kammerbereich 

anerkennen bzw. das Führen der Gebietsbezeichnungen gestatten NEGATIV: 

Ʒ Bayern 70, 71  

Ʒ Mecklenburg- Vorpommern (sofern die Fachzahnarztausbildung noch nicht  

    in anderen Bundesländern anerkannt wurde) 72 

Ʒ Sachsen 73 

 Ʒ Berlin 74  
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Der Fachzahnarzt für Parodontologie und allgemeine Zahnheilkunde wird in 

folgenden Bundesländern anerkannt bzw. wird das Führen der Gebietsbezeichnung 

erlaubt. Beleg dafür sind die E-Mail-Antworten bzw. Telefonate mit der jeweiligen 

Landeszahnärztekammern: 

Ǐ Baden-Württemberg 75  

Ǐ Rheinland-Pfalz 76, 77 

Ǐ Hamburg 78  

Ǐ Schleswig- Holstein 79 

Ǐ Nordrhein 80 

Ǐ Westfalen- Lippe 81 

Ǐ Sachsen-Anhalt 82, 83  

Ǐ Hessen 84 

 Ǐ Bremen 85  

 Ǐ Thüringen 86  

 

Der Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie beansprucht eine Sonderstellung. Für 

diesen Ausbildungsweg ist eine Doppelapprobation notwendig. Bevor man in die 60 

monatige Weiterbildungszeit startet, muss man ein abgeschlossenes Studium in 

Human- und Zahnmedizin vorweisen können. 87, 88  

Von diesen 60 Monaten müssen 12 Monate im Bereich Chirurgie und/oder 

Anästhesiologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und/oder Neurochirurgie und weitere 24 

Monate im ambulanten Bereich abgeleistet. 87 
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5.6.1. Fachzahnarzt für Oralchirurgie 

 

Der Fachzahnarzt Oralchirurgie betrifft die operativen Eingriffe im Zahn-, Mund- und 

Kieferbereich. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Bezeichnung ĂFachzahnarzt f¿r 

Oralchirurgieñ vergeben. 89  

Wird die Weiterbildung drei Jahre lang in chirurgischen Stationen an Hochschulen für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, oralchirurgischen Abteilungen eines 

Krankenhauses oder ähnlichen Einrichtungen absolviert, werden diese drei Jahre auch 

voll angerechnet. Beim niedergelassenen Fachzahnarzt für Oralchirurgie und/oder 

Fachzahnarzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie können maximal zwei Jahre 

angerechnet werden, es sei denn, die Praxis hat einen klinischen Bezug, dann können 

auch ganze drei Jahre anerkannt werden. Innerhalb dieser drei Jahre muss 

mindestens ein Jahr in einer Klinik absolviert werden. 89  

Die Bundeszahnärztekammer hat in der Muster-Weiterbildungsordnung einen OP-

Katalog für die praktischen Inhalte angefertigt. Dieser enthält 140 ECTS. Werden in 

den Teilkategorien nicht alle Fallzahlen erreicht, besteht die Möglichkeit diese durch 

erhöhte Fallzahlen in vergleichbaren Teilkategorien auszugleichen. Der Muster-OP-

Katalog ist im Punkt 5.7. ĂOP-Kataloge Fachzahnarztweiterbildung Oralchirurgieñ 

dargestellt. 89 

 

 

5.6.2. Fachzahnarzt für Parodontologie 

 

Als einziges Bundesland bietet Westfalen-Lippe seit 1983 den Fachzahnarzt in 

Parodontologie an. Die Universität Münster und Witten/Herdecke sowie eine Reihe 

niedergelassene, dazu ermächtigte Fachzahnärzte dienen als Weiterbildungsstätte. 

Somit ist die Zahl der Ausbildungsplätze stark begrenzt. Im Jahre 2003 waren 20 

Plätze im niedergelassenen Bereich verfügbar. 67 

Da dieser Fachzahnarztbereich in den anderen Bundesländern nicht vertreten ist, 

müssen die jeweiligen Zahnärztekammern entscheiden, ob diese Bezeichnung auch 

dort geführt werden darf. 67 

Die Bezeichnung für dieses Gebiet lautet ñFachzahnarzt f¿r Parodontologieò. 90  

Welche Inhalte die Parodontologie abdeckt wird im Folgenden zitiert: 
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Ă(2) Die Parodontologie beinhaltet die Prªvention sowie die Diagnostik, die Therapie 

parodontal erkrankter Patientinnen und Patienten, auch solcher mit 

Implantatversorgung, die mukogingivale und plastische Parodontalchirurgie, die 

Perioprothetik und die Nachsorge rehabilitierter Patientinnen und Patienten. 

(3) 

1. Prävention und Diagnostik: 

Epidemiologie, orale Mikrobiologie, Ernährungsberatung, Motivation und Instruktion. 

2. Parodontale Erkrankungen und Mundschleimhauterkrankungen: 

Pathologisch-anatomische Grundlagen, Epidemiologie, Ätiologie und Pathogenese, 

klinische, röntgenologische und funktionelle Diagnostik, Prognose, Gesamtplanung, 

Therapie, Erhaltungstherapie. 

3. Mukogingivale und plastische Parodontalchirurgie: 

Indikation, Prognose und Durchführung aller mukogingivalchirurgischer und 

plastischer Operationstechniken. 

4. Implantologie: 

Indikation, Differentialtherapie, Gesamtplanung, Operationsmethoden mit 

besonderem Schwerpunkt der Behandlung von Infektionen. 

5. Perioprothetik: 

Planung, Durchführung und Versorgung parodontaler und 

parodontalimplantologischer Behandlungsfälle. 

6. Nachsorge rehabilitierter Patientinnen und Patienten: 

Organisation des Recall, Rezidivbehandlung, Peri-Implantitis-Behandlung.ñ  

(§ 12 a Abs. 2-3) 90 

 

Die Weiterbildungszeit beläuft sich auf drei Jahre. In einer niedergelassenen, zur 

parodontologischen Weiterbildung zugelassenen Praxis, können zwei Jahre 

angerechnet werden. Drei Jahre können an Hochschulkliniken für Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten mit parodontologischer Station und an zugelassenen 

Fachabteilungen für Parodontologie anerkannt werden. Wenn die Weiterbildung an 

unterschiedlichen Einrichtungen abgeleistet wird, ist ein Mindestaufenthalt von 12 

Monaten nicht zu unterschreiten. (§ 12 a Abs. 4-7) 90 
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Der Ablauf der jeweiligen Abschnitte ist festgelegt: 

ĂErstes Jahr: 

Pathologisch-anatomische Grundlagen, Grundlagen der Prävention, klinische, 

röntgenologische und mikrobiologische Diagnostik, Initialbehandlung, selbständige 

Ausführung einfacher parodontalchirurgischer Eingriffe, Grundlagen der 

Implantologie und Perioprothetik, Assistenz bei schwierigen operativen Eingriffen. 

Zweites und drittes Jahr: 

Selbständige Durchführung spezieller und schwieriger operativer Eingriffe unter 

Berücksichtigung von Regenerationsverfahren, mukogingivalchirurgischer und 

plastischer Operationstechniken, Behandlung von Mundschleimhauterkrankungen, 

Planung, Durchführung, Versorgung und epikritische Analyse komplexer 

Behandlungsfªlle.ñ (§ 12 a Abs. 8) 90 

 

 

5.6.3. Fachzahnarzt für Kieferorthopädie 

 

Die Fachgebietsbezeichnung lautet ñFachzahnarzt für Kieferorthopädieò und dauert 

ca. drei Jahre. Von diesen drei Jahren müssen zwei Jahre an einer 

Weiterbildungsstätte und mindestens ein Jahr an einer universitären Einrichtung 

abgeleistet werden. 91 

Das Aufgabengebiet wird wie folgt definiert:  

ĂDas Gebiet der Kieferorthopädie umfasst die Erkennung, Verhütung und Behandlung 

von Fehlbildungen des Kauorgans, von Zahnstellungs-und Biss-anomalien sowie 

Kieferfehlbildungen und Deformierungen der Kiefer sowie des Gesichtsschädels im 

gesamtmedizinischen Kontext.ñ 91 

Wird die Ausbildung an einer Hochschuleinrichtung für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde in einer kieferorthopädischen Abteilung ausgeführt, können drei Jahre 

angerechnet werden. In Fachzahnarztpraxen für Kieferorthopädie, ohne Anbindung an 

eine Universität, können zwei Jahre der Weiterbildung abgeleistet werden. Ist die 

Weiterbildungsstätte eine kieferorthopädische Abteilung eines Krankenhauses, kann 

ein Jahr angerechnet werden. Voraussetzung bei allen Institutionen ist, dass sie 

gemäß §9 eine Zulassung als Weiterbildungsstätte besitzen. 91 
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Zwei zusammenhängende Jahre der Ausbildung, müssen an einer 

Weiterbildungsstätte stattfinden. Mindestens ein Jahr der Weiterbildungszeit muss an 

einer entsprechenden Universität erfolgen. 91  

 

 ĂDie erasmusbasierte Weiterbildung Kieferorthopªdie hat einen Gesamtumfang von 

180 ECTS-Punkten. Im theoretischen Teil der Weiterbildung (Unterricht, Eigen-

studium, Fallplanung, Fallplanungskonferenzen, Forschung und Lehre) sowie in der 

praktischen Weiterbildung erwirbt der Weiterzubildende umfassende Kenntnisse und 

Fertigkeiten in der Planung und Anwendung aller für eine moderne wissenschaftlich 

orientierte Kieferorthopädie relevanten Behandlungsgeräte und ïtechniken wie 

herausnehmbare Geräte (incl. Funktionskieferorthopädische Geräte), Multiband-

/Multibrackettechniken und extraorale Gerªte.ñ 91 

 

 

5.6.4. Zahnarzt für Öffentliches Gesundheitswesen 

 

Die Bundeszahnärztekammer hat bezüglich dem FZA in öffentlichen 

Gesundheitswesen diese Stellung abgegeben: 

 
Ă(1) Die Gebietsbezeichnung auf dem Gebiet des ¥ffentlichen Gesundheitswesens 

lautet: ñ¥ffentliches Gesundheitswesen"; wer die Anerkennung erworben hat, f¿hrt die 

Bezeichnung ñZahnarzt f¿r ¥ffentliches Gesundheitswesen'".  

 

(2) Die Anerkennung f¿r das Gebiet ñ¥ffentliches Gesundheitswesen" wird aufgrund 

des Zeugnisses über das Bestehen der Prüfung an einer Akademie für Öffentliches 

Gesundheitswesen von der zuständigen Berufsvertretung erteilt.  

 

(3) Das Verfahren f¿r die Anerkennung des Gebietes ñ¥ffentliches 

Gesundheitswesen" regelt sich unmittelbar nach den gesetzlichen Vorschriften.ñ 65 
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Ă(1) Die Weiterbildung auf dem Gebiet "Öffentliches Gesundheitswesen" dient dem 

Ziel, Zahnärztinnen und Zahnärzte für die fachgerechte Erfüllung von Aufgaben in 

Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitswesens zu befähigen.  

(2) Die Weiterbildung umfaßt [sic] folgende Schwerpunkte:  

1. Struktur, Organisation und Aufgabenstellung des Öffentlichen 

Gesundheitswesens,  

2. Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung auf der Grundlage 

von erhobenen und analysierten Daten auf dem Gebiet der Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde,  

3. Ermittlung von Gesundheitsgefahren und Wahrnehmung von Koordinierungs- 

und Planungsaufgaben im gesundheitlichen Interesse der Bevölkerung,  

4. zahnärztlichen Aufgaben in der Gesundheitsförderung und 

Gesundheitserziehung und Durchführung präventiver Zahngesundheitspflege 

bei unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen, insbesondere 

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten im Kindes- und Jugendalter,  

5. Besonderheiten der zahnärztlichen Betreuung Behinderter und der Kinder und 

Jugendlichen, deren Behandlung nicht sichergestellt ist,  

6. Beratung und Aufklärung der Bevölkerung zu allen Fragen der Zahnmedizin,  

7. Begutachtung auf zahnmedizinischem Gebiet, insbesondere Kenntnisse der 

standardisierten Befunderhebung,  

8. Epidemiologie, Sozialhygiene, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten und Umwelthygiene,  

9. Staats- und Verwaltungsrecht sowie Zivil-, Straf- und 

Sozialversicherungsrecht.ñ (§ 1) 92 

Die Weiterbildungsdauer beträgt mindestens drei Jahre, wobei 15 Monate in einer 

niedergelassenen Zahnarztpraxis, 12 Monate in einer Einrichtung des öffentlichen 

Gesundheitswesens und fünf Monate in einer Praxis oder Weiterbildungsstätte, 

abgeleistet werden müssen. (§ 2 Abs. 1-2) 92 
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5.6.5. Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde 

 

Ă(1) Die Gebietsbezeichnung auf dem Gebiet der Allgemeinen Zahnheilkunde lautet:  

ĂFachzahnarzt f¿r Allgemeine Zahnheilkundeñ.  

 

(2) Das Gebiet der Allgemeinen Zahnheilkunde umfasst die Erkennung, Verhütung und 

Behandlung von Erkrankungen und Erscheinungsformen des orofacialen Systems.  

 

(3) Die Weiterbildung auf dem Gebiet der Allgemeinen Zahnheilkunde umfasst die 

Ätiologie und Pathogenese von Erkrankungen im orofacialen System, insbesondere 

die Prävention, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Zahnhartgewebe und 

der sie umgebenen Weichgewebe. Bei der Wiederherstellung verloren gegangener 

Strukturen ist eine langzeitige Rehabilitation anzustreben.  

 

(4) Im Einzelnen sind die Lehrinhalte nach dem Curriculum gemäß Anlage 1 zu 

vermitteln.  

 

(5) Die Weiterbildungszeit beträgt 3 Jahre. Sie umfasst eine 3-jährige ambulante 

Tätigkeit bei einem ermächtigten Zahnarzt. In dieser Zeit ist eine berufsbegleitende 

theoretische Weiterbildung mit einem mindestens 150 Stunden umfassenden 

Curriculum Allgemeine Zahnheilkunde zu absolvieren.  

 

(6) Die fachspezifische Weiterbildungszeit sollte an nicht mehr als zwei 

Weiterbildungsstätten abgeleistet werden.  

 

(7) Fachzahnärzte für Allgemeine Stomatologie erhalten auf Antrag und gegen Gebühr 

von der Landeszahnärztekammer Brandenburg die Erlaubnis zur Führung der 

Gebietsbezeichnung Fachzahnarzt für Allgemeine Zahnheilkunde.  

 

(8) Kammerangehörige, die bei Einführung der Weiterbildung zum Fachzahnarzt für 

Allgemeine Zahnheilkunde mindestens 6 Jahre allgemeinzahnärztlich tätig waren und 

den Nachweis über die Teilnahme an einem Curriculum Allgemeine Zahnheilkunde 

(mind. 150 Std.), einem Notfallkurs und über Tätigkeiten entsprechend dem 

Leistungskatalog (Anlage 1) erbringen, können die Zulassung zur Prüfung beantragen. 

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind innerhalb einer Frist von 5 Jahren nach 

In-Kraft-Treten dieser Ordnung zu stellen.  

 

(9) Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Landeszahnärztekammer 

Brandenburg.ñ 66 
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5.7. OP-Kataloge für Fachzahnarztweiterbildung 

Oralchirurgie 

 

Muster-Weiterbildungsordnung OP- Katalog Fachzahnarzt Oralchirurgie: 

 

Dentoalveoläre Chirurgie 
Operationsverfahren 

Fallzahlen 

 
Entfernung von Zähnen und 
Wurzelresten  
 

 
150 

 
Entfernung von retinierten und 
verlagerten Zähnen  
 

 
300 

 
Freilegung von Zähnen zur 
kieferorthopädischen Einstellung  
 

 
15 

 
Wurzelspitzenresektionen  

 
20 

(davon sollen 10 an Seitenzähnen 
durchgeführt werden) 

 

 
Wurzelamputation, Replantationen, 
Transplantationen  
 

 
5 

 
Zystentherapie  
 

 
25 

(min. 5 mit Defektfüllung) 
 

 
Augmentationen des alveolären 
Knochens als eigenständige Leistung  

 
20 

(davon 10 Augmentationen mit 
autologem Knochen und 5 

Augmentationen des 
Sinusbodens) 

 
 

Mukogingivale, parodontale und 
Weichgewebs-Chirurgie  
Operationsverfahren  

Fallzahlen 

  
50 



54 

 

Zahn- oder implantaterhaltende 
Kürettage (je Kiefer)  
 

(davon min. 10 im offenen Verfahren) 

 
Zahn- oder implantaterhaltende 
Chirurgie mittels augmentativer 
Verfahren  
 

 
20 

 
Freie oder gestielte Lappenplastiken  
 

 
15 

 
Weichgewebezysten  
 

 
5 

 
Vestibulum- oder Mundbodenplastiken, 
Band- oder Narbenkorrekturen  
 

 
15 

 
Operative Entfernung von 
Speichelsteinen  
 

 
5 

 
Operative Entfernung von Fremdkör-
pern/Osteosynthesematerial  
 

 
10 

 

Chirurgie der odontogen erkrankten 
Kieferhöhle  
Operationsverfahren  

Fallzahlen 

 
Plastischer Verschluss der eröffneten 
Kieferhöhle  
 

 
20 

 
Operativer [sic] Sanierung der 
Kieferhöhle  
 

 
10 

 

Tumorchirurgie  
Operationsverfahren  

Fallzahlen 
 

 
Probeexzision/Biopsie/Exfoliativzytologie  
 

 
20 

 
Operative Entfernung gutartiger Hart- 
und Weichgewebsveränderungen  
 

 
20 
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Traumatologie  
Operationsverfahren  

Fallzahlen 

 
Replantation/Reposition luxierter Zähne 
ein-schließlich Schienung  
 

 
5 

 
Versorgung von intra- und perioralen 
Weichgewebsverletzungen 
  

 
10 

 
Operative oder konservative Versorgung 
von Frakturen des OK und UK  
 

 
5 

 

Septische Chirurgie  
Operationsverfahren  

Fallzahlen 

 
Operative Therapie akuter odontogener 
und oraler Infektionen  
 

 
25 

 
Operative Versorgung chronischer 
Weich-gewebs- und Knocheninfektionen  
 

 
15 

 

Implantologie  
Operationsverfahren  

Fallzahlen 

 
Einfache Implantationen im OK und UK  
(je Implantat)  
 

 
20 

 
Implantationen im OK und UK in 
Kombination mit augmentativen 
Maßnahmen  
 

 
10 

 

Anästhesieverfahren  
Behandlungen  

Fallzahlen 

 
Selbstständige Durchführung von 
Sedierungsverfahren mit apparativer 
Überwachung (Monitoring)  
 

 
25 
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Oralchirurgische Behandlung in 
Intubations-narkose in Zusammenarbeit 
mit einem Anästhesisten  
 

 
25 

 

 

Tbl. 2 

 

 

Bayern: 

 

1. Dentoalveoläre Chirurgie Fallzahl 

Entfernung von Zähnen und Wurzelresten 150 

Entfernung von retinierten und verlagerten Zähnen 300 

Freilegung von Zähnen zur kieferorthopädischen 
Einstellung 

15 

Wurzelspitzenresektionen 50 (davon sollen 30 an 
Prämolaren + Molaren 
durchgeführt werden) 

Zystentherapie 50 

Enossale Implantate 10 

Augmentative Maßnahmen 10 

Probeexzision/Biopsie 20 

Operative Entfernung gutartiger Hart- und 
Weichgewebsveränderungen 

20 

 

2. Mukogingivale, parodontale und 
Weichgewebschirurgie 

Fallzahl 

PA-chirurgische Eingriffe 50 

Freie oder gestielte Lappenplastiken, Vestibulum- oder 
Mundbodenplastiken, Band- oder Narbenkorrekturen 

50 

 

3. Chirurgie der odontogen erkrankten Kieferhöhle Fallzahl 

Plastischer Verschluss der Kieferhöhle 50 

Kieferhöhlenoperation 20 

 

4. Traumatologie Fallzahl 

Replantation/Reposition luxierter Zähne einschließlich 
Schienung, Versorgung von intra- und perioralen 
Weichgewebsverletzungen, operative oder konservative 
Versorgung von Frakturen des OK und UK 

20 
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5. Septische Chirurgie Fallzahl 

Therapie akuter und chronischer Infektionen 50 

 

Tbl. 3 

 

ĂIn begr¿ndeten Einzelfªllen kºnnen innerhalb der einzelnen Hauptkategorien (1-3) in 

einer Teilkategorie nicht vollständig erreichte Fallzahlen durch entsprechend erhöhte 

Fallzahlen in vergleichbaren Teilkategorien ausgeglichen werden.ñ 93 

 

 

Baden Württemberg: 

 

1. Allgemeine Chirurgie im Bereich des Oberkiefers und 
Unterkiefers 

Anzahl 

Extraktion von Zähnen und Wurzelresten 300 

Operative Entfernung von Weisheitszähnen des Ober- und 
Unterkiefers einschl. Germektomien 

500 

Operative Entfernung retinierter Eckzähne oder Prämolaren im 
OK und UK 

15 

Osteotomien und/oder Wurzelspitzenresektionen mit 
palatinalem Zugang 

10 

Freilegung retinierter Zähne zur kieferorthopädischen 
Einstellung 

20 

Wurzelspitzenamputationen an Oberkieferfront- und 
Eckzähnen 

30 

Wurzelspitzenamputationen an Unterkieferfront- und 
Eckzähnen 

20 

Wurzelspitzenamputationen an Seitzähnen im OK 
- Davon Molaren 

20 
10 

Wurzelspitzenamputationen an Seitzähnen im UK 
- Davon Molaren 

20 
10 

Alveolotomien, Glättung von Knochenkanten 10 

Zystektomien, auch in Verbindung mit Zahnextraktionen 50 

Zystostomien 5 

 

2. Mukogingivale Chirurgie Anzahl 

Parodontalchirurgische Eingriffe Behandlung von 
Knochentaschen nach gegenwärtigem Stand. 
- Knochenspäne z.B.: Emdogain, Knochenspäne o.ä. 

10 
 

Vestibulumplastiken FST, Bindegewebstransplantate, 
Lappenplastik 

20 

Diastema ï OP Lippenbändchen VY und Z-Plastik, 
Zungenbändchen 

10 
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3. Tumorchirurgie (mindestens 50), 
davon 

Behandlung gutartiger Tumore und reaktiver Hyperplasien  

Probeexcisionen  

Excisionsbiopsien intraoral  

Excisionsbiopsien extraoral  

ééééééééééééééééé..  

 

4. Fremdkörperentfernung (mindestens 15), 
davon 

aus Weichteilen  

aus Knochen  

aus der Kieferhöhle  

 

5. Septische Chirurgie  (mindestens 50), 
davon 

Inzision inraoraler Abszesse  

Inzision extraoraler Abszesse ggf. unter Assistenz  

Wundrevisionen  

Chirurgie der Speicheldrüsen 
- Speichelstein 
- Gangschlitzung 
- Retentionszysten 
- Marsupialisation 
- ééééééééééééééé. 

 
éééééééé 
éééééééé 
éééééééé 
éééééééé 
éééééééé 

 

6. Therapie der dentogen erkrankten Kieferhöhle (mindestens 10), 
davon 

konservativ  

operativ (Sinuskopie, Mukozelen, Empyem)  

Plastischer Verschluss der eröffneten Kieferhöhle  

 

7. Traumatologie (mindestens 40), 
davon 

Versorgung von Verletzungen der Zähne, Avulsion und 
Alveolarfortsatzfrakturen, Repositionen von Zähnen, 
Replantation, Schienungstechniken 

 

Konservative Frakturversorgung von Unterkieferfrakturen mit 
Schienung 

 

Konservative Versorgung von Gelenkfrakturen (Hypomochlion, 
Häkchen) 
Reposition des Kiefergelenks 

 

Mitarbeit bei der operativen Behandlung von 
Unterkieferfrakturen mit Plattenosteosynthese 

 

Mitarbeit bei der operativen Behandlung von 
Mittelgesichtsfrakturen, z.B. Jochbeinfrakturen 
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Metallentfernung nach Osteosynthesen im Oberkiefer und 
Unterkiefer 

 

 

8. Implantologische Behandlungen  insgesamt 
(mindestens 20) 

Implantatinsertionen im zahnlosen Unterkiefer  

Einzelimplantate im Unterkiefer bei Schaltlücken  

Einzelimplantate im Oberkiefer bei Schaltlücken  

Implantationen in Verbindung mit augmentativen Verfahren 
Sinusaugmentationen und Knochentransplantationen 

 

Knochenentnahme und Knochentransplantation zur 
Verbesserung des Implantatlagers 

 

 

9. Sonstiges 

Behandlung von Risikopatienten 

Behandlung in Sedierung 

Behandlung in Intubationsnarkose 

Fachübergreifende Fälle (z.B. internistisch, neurologisch, anästhesiologisch) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

Tbl. 4 

 

 

Rheinland-Pfalz: 

 

Chirurgie im Bereich des Ober- und Unterkiefers  

Planung von kieferorthopädisch-chirurgischen Eingriffen mit 
Modell-OP, Fernröntgenbildanalyse und Prognose. Der 
Nachweis muss erbracht werden 

 

Extraktionen insbesondere bei Risikopatienten und lokalen 
Besonderheiten 

 

 Gesamtzahl: 500 

Operative Weisheitszahnentfernung im Oberkiefer und 
Unterkiefer 

 

Operative Entfernung sonstiger Zähne, Wurzelreste oder 
sonstiger zahnähnlicher Gebilde 

 

Freilegung retinierter Zähne zur kieferorthopädischen 
Einstellung 

 

Wurzelspitzenresektionen im Frontzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

 

Wurzelspitzenresektionen im Seitzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

 

Zahn-(Keim)-Transplantationen  
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Operative Behandlung ausgedehnter Zysten, über mehr als 
drei Zähne oder vergleichbarer Größe ohne die gleichzeitige 
Entfernung des schuldigen Zahnes 

 

Eingriffe an peripheren Nerven, z.B. Neurolysen, 
Nervverlegungen als selbstständige Leistung, nicht im 
Zusammenhang mit operativen Zahnentfernungen 

 

Entfernung von Exostosen  

 

Weichgewebschirurgie Gesamtzahl: 50 

offene Kürettage/ Lappen OP  

Frenektomien  

Freie Schleimhauttransplantate und Bindegewebstransplantate  

Lappenplastiken  

Weichgewebszysten (Mucozele/ Ranula etc.)  

 

Therapie der Kieferhöhle Gesamtzahl: 20 

Operative Behandlung der dentogen erkrankten Kieferhöhle  

Endoskopische Diagnostik der dentogen erkrankten 
Kieferhöhle 

 

Plastischer Verschluß [sic] der eröffneten Kieferhöhle  

 

Tumorchirurgie Gesamtzahl: 30 

Operative Entfernung gutartiger Neoplasmen im Bereich der 
Knochen- und Weichgewebe innerhalb des zahnärztlichen 
Fachgebietes 

 

Probeexcisionen  

 

Traumatologie Gesamtzahl  

konservativ 
- Repositionen- Replantationen von Zähnen und 
Alveolarfortsatz einschließlich Schienungen 
- Konservative Versorgung von Frakturen im Bereich des Ober- 
und Unterkieferknochens 

10 

operativ 
- operative Versorgung von Frakturen im Bereich der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde 
- Versorgung von Weichgewebsverletzungen im Bereich des 
zahnärztlichen Fachgebietes 

10 

 

Septische Chirurgie Gesamtzahl: 30 

Inzisionen dentogener Abszesse von intraoral  

Inzisionen dentogener Abszesse von extraoral  

Wundrevisionen und Sequestrotomien  

 

Implantologie Gesamtzahl 

Enossale Implantate im Ober- und Unterkiefer 50 
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 Gesamtzahl: 30 

komplexe implantologische Fälle bei Knochendefizit  

Augmentative Verfahren ï GTR / GBR  

Sinusbodenelevation pffe [sic]  

Sinusbodenelevation geschlossen  

Digitale Planung komplexer implantologischer Fälle  

 

Behandlung von Speicheldrüsenerkrankungen Gesamtzahl: 10 

Konservative und/oder enorale operative Behandlung von 
Speicheldrüsenerkrankungen im Bereich des zahnärztlichen 
Fachgebietes 

 

 

Präprothetische Chirurgie Gesamtzahl: 10 

Vestibulumplastiken, Mundbodenplastiken, Tuberplastiken  

 

Behandlung von Myoarthropathien Gesamtzahl: 30 

 

Notfallmedizin 

Es müssen mindestens 30 Ausbildungsstunden in Notfallmedizin mit praktischen 
Übungen erfolgreich absolviert worden sein. Die Notfallausbildung darf nicht älter 
als 3 Jahre sein. Ein Nachweis muss erbracht werden. 

 

Tbl. 5 

 

 

Sachsen: 

 

1. Chirurgie im Bereich des Ober- und Unterkiefers Anzahl 

operative Weisheitszahnentfernung im Ober- und Unterkiefer 100 

operative Entfernung sonstiger Zähne oder zahnähnlicher 
Gebilde 

25 

Freilegung retinierter Zähne zur Vorbereitung der 
kieferorthopädischen Einstellung 

15 

Wurzelspitzenresektionen im Frontzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

50 

Wurzelspitzenresektionen im Seitzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

30 

operative Behandlung von Zysten 40 

Alveolotomie, Sequestrotomie 15 

Osteotomien zur Entfernung von Wurzelresten 75 

Zahn- bzw. Zahnkeimtranspositionen 5 

Entfernung von Fremdkörpern aus Kieferknochen- und 
Mundschleimhaut 

10 
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2. Mucogingivale Chirurgie Anzahl 

geschlossene und offene Küretagen [sic], Lappenplastiken 100 

Frenektomien 20 

freie Schleimhauttransplantate 20 

Vestibulumplastiken, Tuberplastiken 20 

augmentative Verfahren, gesteuerte Knochenregeneration 10 

operative Entfernung gutartiger Gewebsveränderungen im 
Zahn-, Mund-, Kieferbereich 

40 

 

3. Traumatologie Anzahl 

Repositionen und Replantationen von Zähnen einschließlich 
Schienung 

20 

Reposition, Fixation von Alveolarfortsatzfrakturen 10 

Versorgung von intraoralen Weichgewebsverletzungen 20 

 

4. Septische Chirurgie Anzahl 

Incision von Abszessen am Alveolarfortsatz 20 

Behandlung von Wundheilungsstörungen nach 
dentoalveolären Eingriffen 

100 

 

5. Implantologie Anzahl 

enossale Implantate im Ober- und Unterkiefer unter 
Berücksichtigung der prothetischen Planung und Behandlung 
von Implantatpatienten 

15 

enossale Implantate im Ober- und Unterkiefer mit erweiterter 
operativer Technik (chirurgisch- prothetische Planung von 
Implantattherapien im Zusammenhang mit dem überweisenden 
Zahnarzt 

10 

 

6. Gebisssanierung in Intubationsnarkose Anzahl 

Gebisssanierung in Intubationsnarkose 25 

 

7. Speicheldrüsenerkrankungen Anzahl 

Behandlung von Erkrankungen der kleinen Speicheldrüsen im 
Bereich der Mundschleimhaut sowie enorale operative 
Entfernung von Mukozelen und Speichelsteinen 

10 

 

8. Kieferhöhle Anzahl 

Verschluss der iatrogen eröffneten Kieferhöhle einschließlich 
konservativer Therapiemaßnahmen 

20 

 

9. Myoarthropathien Anzahl 

konservative Behandlung von Myoarthropathien 20 
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Nachweis der Teilnahme an einem Kurs Diagnostik und 
Therapie von Myoarthropathien 

1 

 

10. Notfallmedizin Anzahl 

Nachweis der Teilnahme an einem zertifizierten Kurs 
Notfallmedizin 

1 

 

Tbl. 6 

 

 

Brandenburg: 

 

Chirurgie im Bereich des Ober- und Unterkiefers Richtwert: 250 

Operative Weisheitszahnentfernung Oberkiefer  

Operative Weisheitszahnentfernung Unterkiefer  

Operative Entfernung sonstiger Zähne oder sonstiger 
zahnärztlicher Gebilde des Ober- und Unterkiefers 

 

Freilegung retinierter Zähne zur kieferorthopädischen 
Einstellung 

 

Wurzelspitzenresektionen im Frontzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

 

Wurzelspitzenresektionen im Seitenzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

 

Transdentale Fixationen  

Alveolotomien  

Osteotomien zur Entfernung von Wurzelresten  

Zahn-(Keim-)Transpositionen  

Operative Behandlung von Zysten  

Eingriffe an peripheren Nerven, z. B. Neurolysen, 
Nervverlegungen 

 

Exostoseentfernungen  

Augmentative Verfahren - gesteuerte Knochenregeneration  

Entfernung von Fremdkörpern aus Knochen- und 
Weichgewebe 

 

 

Mukogingivale Chirurgie Richtwert: 30 

Geschlossene und offene Kürettagen, Lappenplastiken  

Frenektomien  

Freie Schleimhauttransplantate 
 

 

Vestibulumplastiken, Mundbodenplastiken, Tuberplastiken  

Plastischer Verschluss der eröffneten Kieferhöhle  

Lappenplastiken  
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Kieferhöhle Richtwert: 25 

Konservative und operative Behandlung der dentogen 
erkrankten Kieferhöhle 

 

Endoskopische Diagnostik der dentogen erkrankten 
Kieferhöhle 

 

 

Tumorchirurgie Richtwert: 10 

Operative Entfernung gutartiger intra- und perioraler 
Neoplasmen im Bereich der Knochen- und Weichgewebe 

 

Probeexzisionen  

 

Traumatologie Richtwert: 15 

Repositionen-Replantationen von Zähnen einschließlich 
Schienungen 

 

Konservative und/oder enorale operative Versorgung von 
Frakturen im Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

 

Versorgung von Weichgewebsverletzungen im Bereich des 
Fachgebietes 

 

Entfernung von Fremdkörpern / Osteosynthesematerial im 
Bereich des Fachgebietes 

 

 

Septische Chirurgie Richtwert: 50 

Inzisionen dentogener Abszesse 
 

 

Wundrevisionen und Sequestrotomien  

 

Implantologie Richtwert: 30 

Enossale Implantate im Ober- und Unterkiefer  

Enossale Implantate des Ober- und Unterkiefers mit erweiterter 
operativer Technik 

 

Sonstige Implantate  

Prothetische Planung und prothetische Behandlung von 
Implantatpatienten 

 

 

Speicheldrüsenerkrankungen Richtwert: 5 

Konservative und/oder enorale operative Behandlung von 
Speicheldrüsenerkrankungen im Bereich des zahnärztlichen 
Fachgebietes. 
 

 

 

Kieferorthopädische Chirurgie (fakultativ) 

Planung von kieferorthopädisch-chirurgischen Eingriffen mit Modell-Op, 
Fernröntgenbildanalyse und Prognose 

Einzelzahnosteotomien, Segmentosteotomien 
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Sonstiges 

Behandlung von Myoarthropathien 

Sedation (selbstständige Durchführung von Sedationsverfahren mit Überwachung 
wichtiger Kreislaufparameter 

Behandlung von Patienten mit relevanter allgemeinmedizinischer Anamnese 
(Risikopatienten), z. B. Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, pulmonalen 
Erkrankungen, Erkrankungen der Niere, der Leber, Störung der Hämostase, 
Infektionskrankheiten, Diabetes u. a., Endokarditisprophylaxe u. a. 
 

Konservierend-chirurgische Behandlung in Allgemeinnarkose 

Diagnostik und Behandlung von Mundschleimhauterkrankungen 

 

Notfallmedizin 

Erlangung notfallmedizinischer Kenntnisse im Rahmen einer 2-wöchigen 
Hospitation in einer Anästhesielogischen Klinik (innerhalb einer klinischen 
Weiterbildungsstätte). 

 

Tbl. 7 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern: 

 

Chirurgie im Bereich des Ober- und Unterkiefers Anzahl 250 

Operative Weisheitszahnentfernung Oberkiefer  

Operative Weisheitszahnentfernung Unterkiefer  

Operative Entfernung sonstiger Zähne oder sonstiger 
zahnärztlicher Gebilde des Ober- und Unterkiefers 

 

Freilegung retinierter Zähne zur kieferorthopädischen 
Einstellung 

 

Wurzelspitzenresektionen im Frontzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

 

Wurzelspitzenresektionen im Seitenzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers 

 

Transdentale Fixationen  

Alveolotomien, Sequestrotomien  

Osteotomien zur Entfernung von Wurzelresten  

Zahn- (Keim-) Transpositionen  
 

 

Operative Behandlung von Zysten  
 

 

Eingriffe an peripheren Nerven z. B. Neurolysen, 
Nervverlegung 

 

Osteotomien zahntragender Fragmente  

Augmentative Verfahren, gesteuerte Knochenregeneration  
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Entfernung von Fremdkörpern aus Knochen- und 
Weichgeweben 

 

 

Mukogingivale Chirurgie 
Plastische Eingriffe  
 

Anzahl: 30  
 

Geschlossene und offene Kürettagen, Lappenplastiken  

Frenektomien  

Freie Bindegewebs- und Schleimhauttransplantate  

Vestibulumplastiken, Tuberplastiken  

 

Kieferhöhle Anzahl: 25 

Behandlung der odontogen erkrankten Kieferhöhle  

Plastischer Verschluss der eröffneten Kieferhöhle  

 

Tumorchirurgie Anzahl: 20 

Operative Entfernung gutartiger Gewebsveränderungen im 
Bereich der Mundhöhle 

 

Diagnostische Exzisionen und Biopsien  

 

Traumatologie Anzahl: 20 

Repositionen und Replantationen von Zähnen  

Konservative Behandlung von Kieferfrakturen  

Versorgung von Weichgewebsverletzungen im Bereich des 
Fachgebietes 

 

Entfernung von Fremdkörpern  

 

Septische Chirurgie Anzahl: 25 

Inzisionen von submukösen, subperiostalen und subkutanen 
Abszessen 

 

Wundrevisionen  

 

Implantologie Anzahl: 20 

Enossale Implantate im Ober- und Unterkiefer unter 
Berücksichtigung der prothetischen Planung und prothetischen 
Behandlung von Implantatpatienten 

 

Enossale Implantate des Ober- und Unterkiefers mit erweiterter 
operativer Technik 

 

 

Speicheldrüsenerkrankungen Anzahl: 5 

Konservative und operative Behandlung intraoraler 
Speicheldrüsenerkrankungen 

 

 

Tbl. 8 
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Es wurden nur einige OP- Kataloge als Beispiel genommen.  

 

Als Richtlinie dient die Muster-Weiterbildungsordnung der Bundeszahnärztekammer. 

(§ 2 Abs. 1) 63 

Es gibt dennoch Unterschiede zwischen den Bundesländern.  

 

In Bayern besteht nicht nur der OP-Katalog, den es zu erfüllen heißt, zusätzlich 

müssen mindestens 1000 Stunden klinische Weiterbildungsmaßnahmen in Form von 

Vorlesungen, Seminare, Fallvorstellungen, theoretische und praktische Unterweisung 

sowie Eigenstudium abgeleistet werden. Diese müssen nach der Teilnahme mit einem 

Zeugnis oder einer Bescheinigung nachgewiesen werden. 94 

In Bayern müssen keine Fallzahlen im Bereich Tumorchirurgie, Implantologie und 

Anästhesie erzielt werden. Die zu erbringenden Operationen müssen selbstständig 

durchgeführt werden. 93 

 

Während in Baden- Württemberg zusätzliche Bereiche dazu genommen werden, um 

diese dann nochmals in Teilbereiche zu untergliedern wie z.B. bei Punkt 4 

ĂFremdkºrperentfernungñ als zusªtzlicher Bereich oder im Gebiet ĂAllgemeine 

Chirurgie im Bereich des Oberkiefers und Unterkiefersñ mit zusªtzlichen Teilbereichen 

und entsprechend zu erbringender Zahlen, gibt es auch OP-Kataloge, bei denen eine 

Gesamteingriffszahl zu jedem Gebiet erbracht werden muss, wobei keine 

Mindestfallzahl in den Teilgebieten mehr gegeben ist, wie in Brandenburg oder 

Mecklenburg-Vorpommern. 
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5.8. Master of Science 

 

Möchte man nicht gleich einen Fachzahnarzttitel anstreben, besteht die Möglichkeit 

zur Spezialisierung in einem Fachgebiet, welches europaweit anerkannt wird. Es 

handelt sich meist um private Hochschulen und einzelne zertifizierte Universitäten, die 

spezialisierende Masterstudiengänge anbieten. 7 

In Deutschland werden diese postgradualen Studiengänge bislang nur 

berufsbegleitend angeboten und müssen akkreditiert sein. 95 

Wenn die Behandlungen des Zahnarztes mehr als ein Drittel seinem 

Spezialisierungsfach entsprechen, kann er dieses zu seinem Tätigkeitsschwerpunkt 

benennen. Die Masterweiterbildungsstudiengänge liegen in den Händen der 

Universität. 7 

 

Folgende Masterabschlüsse werden in Deutschland, Österreich und Schweiz für 

Zahnmediziner vergeben: 

 

Ästhetik 

Ǐ Masterstudiengang Zahnmedizinische Ästhetik und Funktion, Ernst-Moritz-Arndt-

Universität Greifswald 

Ǐ M.Sc. Ästhetisch- Rekonstruktive Zahnmedizin, Danube Private University, 

Österreich 

Ǐ M.Sc. Aesthetic and Dental Surgery, "IMC International Medical College/MIB GmbH, 

Münster" 

 

Chirurgie 

Ǐ M.Sc. Aesthetic and Dental Surgery, "IMC International Medical College/MIB GmbH, 

Münster" 

Ǐ M.Sc. Implantology and Dental Surgery, "IMC International Medical College/MIB 

GmbH, Münster" 

 

Computerunterstützte Zahnmedizin  

Ǐ M.Sc. / Diploma Clinical Dental CAD/CAM, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Ǐ M.Sc. Computeroptimierte Zahnheilkunde, Donau-Universität Krems, Österreich 

http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/medizin_gesundheit_soziales/zahnmedizin/index.php
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/medizin_gesundheit_soziales/zahnmedizin/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.uni-greifswald.de/studieren/weiterbildung.html
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/computeroptimiertezahnheilkunde/index.php


69 

 

Endodontie 

Ǐ M.Sc. Endodontologie, Heinrich- Heine- Universität Düsseldorf 

Ǐ M.Sc. Endodontie, Danube Private University, Österreich  

 

Funktionsanalyse 

Ǐ Masterstudiengang Zahnmedizinische Ästhetik und Funktion, Ernst-Moritz-Arndt-

Universität Greifswald 

Ǐ M.Sc. / Diploma Zahnmedizinische Funktionsanalyse und -therapie, Ernst-Moritz-

Arndt-Universität Greifswald 

Ǐ M.Sc. Funktion und Prothetik, Danube Private University, Österreich 

 

Implantologie 

Ǐ M.Sc. Orale Chirurgie / Implantologie, Donau-Universität Krems, Österreich 

Ǐ M.Sc. Orale Chirurgie / Implantologie, Danube Private University, Österreich 

Ǐ M.Sc.  Implantologie, Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. 

Ǐ M.Sc. Implantology, Universität Witten/Herdecke 

Ǐ M.Sc. Oral Implantology, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Ǐ M.Sc. Parodontologie & Periimplantäre Therapie (Master Online), Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg 

Ǐ M.Sc. Implantology and Dental Surgery, "IMC International Medical College/MIB 

GmbH, Münster" 

Ǐ M.Sc. in Oral Implantology, Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI) 

Ǐ M.Sc. Parodontologie und Implantattherapie, Dresden International University 

 

Kieferorthopädie 

Ǐ M.Sc. Lingual Orthodontics, Medizinische Hochschule Hannover 

Ǐ M.Sc. Kieferorthopädie, Donau-Universität Krems, Österreich 

Ǐ M.Sc. Specialized Orthodontics, "IMC International Medical College/MIB GmbH, 

Münster" 

Ǐ M.Sc. Kieferorthopädie, Danube Private University, Österreich 

 

Laserzahnheilkunde 

Ǐ M.Sc. in "Lasers in Dentistry", Aachener Arbeitskreis für Laserzahnheilkunde/RWTH 

International Academy, Aachen 

http://www.medizin.uni-greifswald.de/dental/master/index.php?id=19
http://www.medizin.uni-greifswald.de/dental/master/index.php?id=19
http://www.medizin.uni-greifswald.de/dental/master/index.php?id=41
http://www.medizin.uni-greifswald.de/dental/master/index.php?id=41
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/oralechirurgieimplantologie/index.php
http://www.dgzi.de/article/370
http://www.uni-wh.de/gesundheit/zahnmedizin/postgraduiertenprogramm/implantologie/
http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_zm/moi/
http://www.masteronline-parodontologie.de/
http://www.masteronline-parodontologie.de/
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.dgi-master.de/
http://www.dresden-international-university.com/index.php?id=71
http://www.mh-hannover.de/lingual-orthodontics.html
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/kieferorthopaedie/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.med-college.de/de/master_program/index.php
http://www.aalz.de/de/masterstudien/mos.php
http://www.aalz.de/de/masterstudien/mos.php
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Parodontologie 

Ǐ M.Sc. für Parodontologie und Implantattherapie (DGParo-Master), Dresden 

International University 

Ǐ M.Sc. Parodontologie und Implantologie, Donau-Universität Krems, Österreich 

Ǐ M.Sc. Parodontologie & Periimplantäre Therapie (Master Online), Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg 

Ǐ M.Sc Parodontologie, Medizinische Universität Wien 

Ǐ MAS Parodontologie, Zürich, Schweiz 

 

Prothetik 

Ǐ M.Sc./ Diploma Zahnmedizinische Prothetik, Ernst-Moritz-Arndt-Universität 

Greifswald 

Ǐ MDSc. Prothetik, Medizinische Universität Wien 

 

Weiteres  

Ǐ M.A. Integrated Practice in Dentistry, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe 

Ǐ MAS in Functional Kinetic Science (MFKSc), Universität Basel, Schweiz 

Ǐ MAS in Cranio Facial Kinetic Science (MCFKSc), Universität Basel, Schweiz 

 

7, 96, 97, 98, 99     

 

Anmerkung: Ohne Gewähr auf Vollständigkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dresden-international-university.com/index.php?id=71
http://www.dresden-international-university.com/index.php?id=71
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/parodontologie/index.php
http://www.masteronline-parodontologie.de/
http://www.masteronline-parodontologie.de/
http://www.meduniwien.ac.at/studienabteilung/content/studium-lehre/weiterbildung/universitaetslehrgaenge/parodontologie/
http://www.medizin.uni-greifswald.de/dental/master/index.php?id=30
http://www.medizin.uni-greifswald.de/dental/master/index.php?id=30
http://www.meduniwien.ac.at/studienabteilung/content/studium-lehre/weiterbildung/universitaetslehrgaenge/prothetik/
http://www.za-karlsruhe.de/za_de/unsere-akademie/master/?navanchor=1710011
http://www.za-karlsruhe.de/za_de/unsere-akademie/master/?navanchor=1710011
http://www.uniweiterbildung.ch/studienangebot/kursdetails/?tx_x4econgress_pi1%5BshowUid%5D=438&cHash=ead9ab56397c50ec642a9924c0a971d2
http://www.uniweiterbildung.ch/studienangebot/kursdetails/?tx_x4econgress_pi1%5BshowUid%5D=850&cHash=72d00b7e8b4ccced457c224dd790fa7a
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5.8.1. Master of Science Implantologie in Witten/ Herdecke 

 

Am Beispiel vom M.Sc. Implantologie in Witten/ Herdecke erhält der Leser einen 

Einblick, wie ein postgraduelles Masterstudium aufgebaut sein kann. 

 

Die Universität Witten/ Herdecke bietet zusammen mit der Fortbildungsakademie für 

Medizin und Zahnmedizin MSc Kurse für Implantologie an. Die 

Weiterbildungsstudiengänge sind nach der Auflage des deutschen 

Akkreditierungsrates akkreditiert und somit EU weit anerkannt. 100, 101 

Die Weiterbildung dauert ca. zwei Jahre und ist berufsbegleitend aufgebaut. 102 

Die Weiterbildung wird seit 2009 an der Universität Witten/ Herdecke angeboten und 

wurde aus den zertifizierten Fortbildungen der DGMKG erarbeitet. 103 

 

Zulassungsvoraussetzung: 

Der Bewerber muss mindestens ein Jahr Berufserfahrung auf dem Gebiet 

Zahnmedizin vorweisen können und ein approbierter Zahnarzt sein. Teilnehmen 

können auch Oralchirurgen und Fachärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. 

Dabei ist es unerheblich, ob diese noch in der Weiterbildung sind oder bereits den 

Fachzahnarzt erworben haben. 103 

 

Anforderungen: 

Diese zwei Jahre Ausbildung beinhalten ca. 400 Präsenzstunden. Diese bestehen aus 

ca. 15 Präsenzveranstaltungen. Eine Präsenzveranstaltung besteht aus ein bis drei 

Präsenztagen. Darin enthalten sind 16 Stunden Hospitationen und acht Stunden 

Supervisionen. Bei den Supervisionen werden unterschiedlich schwere Operationen 

vom Weiterbildungsteilnehmer selbst vorgenommen. Die Operationen finden unter 

Aufsicht eines erfahrenen Referenten statt. 103 

Die Weiterbildung besteht aus elf Modulen. Am Schluss eines Moduls erfolgt eine 

Prüfung. Den Abschluss des Kurses bildet die Masterthesis. 103 

Am Ende der zwei Jahre sollen 60 ECTS- Punkte erreicht werden. 102 

Nach erfolgreichem Beenden der Ausbildung wird das Diploma Supplement, das 

Abschlusszertifikat, vergeben. Der Absolvent kann nun den Titel Master of Science in 

Implantologie (M.Sc.) führen. 103 
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Der gesamte Weiterbildungsstudiengang kostet zwischen 29.900 ú und 14.650 ú. 

Diese Schwankung entsteht dadurch, dass der Studiengang die Anerkennung von 

Vorleistungen erlaubt. Je nachdem welche Vorleistungen schon erbracht wurden 

liegen die Kosten zwischen 29.900 ú und 14.650 ú, exklusive der Kosten für die 

Supervisionen. 103 

 

 

Inhalt des Weiterbildungsstudienganges M.Sc. in Implantologie: 

 

ĂModul Titel Lehrinhalt 

1 Medizinische und 

zahnmedizinische 

Grundlagen 

¶ Allgem. u. spezielle Anatomie 
¶ Histologie 
¶ Orale Strukturbiologie 
¶ Physiologie, Immunsystem 
¶ Pathologie 
¶ Pharmakologie 
¶ Klinische Propädeutik 
¶ Risikopatienten 
¶ Leitungsanästhesie und Notfälle 
¶ Operationsvorbereitung 
¶ Chirurgisches Instrumentarium 
¶ Nahttechnik 
¶ Schmerzausschaltung, Narkose, 

Sedierung 
¶ Behandlungseinrichtung 

2 Zahnärztlich-chirurgische und 

oralchirurgische Grundlagen 

¶ Zahnlegung 
¶ Endodontische Chirurgie 
¶ Präpothetische [sic] Chirurgie 
¶ Komplikationen 
¶ Mundschleimhautveränderungen 
¶ Tumoren in der Mundhöhle 
¶ Odontogene (Weichteil-

)Infektionen 
¶ Zysten und odontogene Tumoren 
¶ Traumatologie 

3 Praktikum der chirurgischen 

Propädeutik (Blockpraktikum) 

¶ Hygienemaßnahmen und ï
richtlinien zur 
Hygienevorbereitung und OP-
Assistenz 

¶ Allgemeine Operationsprinzipien 
¶ Angewandte topographische 

Anatomie 
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¶ Kenntnisse der chirurgischen 
Materialien 

¶ Praktische Instrumentenkunde 
¶ Chirurgische Grundtechniken 
¶ Angewandte topographische 

Anatomie 
¶ Vermittlung Kenntnisse der 

Implantatsysteme und 
Materialien 

¶ Perioperatives 
(Patienten)Management 

¶ Planung Operationsassistenz in 
der dentoalveolären Chirurgie 

¶ Dokumentation und Nachsorge 

4 Bildgebende Verfahren ¶ Bildgebung 
¶ Gesetzliche Grundlagen 
¶ Technische Grundlagen 
¶ Basisuntersuchungen 
¶ Spezielle 

Untersuchungstechniken 
¶ Informatik 
¶ Indikation und 

Differenzialindikation 
¶ Strahlenschutz 
¶ Computerunterstützte 

Planungssysteme 
¶ Befundung von 25 

prototypischen Fällen der 
digitalen Volumentomographie 

5 Grundlagen der Implantologie ¶ Implantologie 
¶ Prothetische Planungskonzepte 

und Differentialindikationen: 
Indikationsklassen nach 
Konsensuskonferenz 

¶ Anatomische Voraussetzungen 
¶ Chirurgische Voraussetzungen 
¶ Patientenführung 
¶ 5 ausgearbeitete Fallpräsentation 

und/oder 70 Fälle dokumentieren 
chirurgisch und/oder prothetisch 
oder 200 gesetzte und/oder 
versorgte Implantate 

6 Komplexe chirurgisch-

implantologische Techniken 

¶ Operationsprinzipien 
¶ Knochentransplantation 
¶ Weichgewebetransplantation 
¶ Augmentationstechniken, 

Distraktion und Spreading 
¶ Wachstumsfaktoren 
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¶ Fixationstechniken 
¶ Membranen und 

Knochenersatzmaterialien 
¶ Komplikationsmanagement 
¶ Differenzialindikation und 

Patientenauswahl 
¶ Prophylaxe und Recall 
¶ Implantatsysteme und 

chirurgisches Hands-on 

7 Implantatprothetik und 

Werkstoffkunde 

¶ Implantatprothetik und 
Werkstoffkunde 

¶ Provisorische Versorgung in 
Abhängigkeit der jeweiligen 
Indikationsklassen 

¶ Biomechanik 
¶ Verankerungs- und 

Verbindungselemente 
¶ Implantatsysteme 
¶ Interface, 

Kollektionsverbindungsprinzipien 
¶ Aufbaumaterialien und 

Biokompatiblitäten 
¶ CAD / CAM Techniken 
¶ Festsitzender Zahnersatz versus 

bedingt herausnehmbarer 
Zahnersatz versus 
herausnehmbarer Zahnersatz 

¶ Komplikation 
¶ Patientenmanagement / Recall 
¶ Quality of Life: Bewertung der 

Therapieergebnisse 

8 Innovative Implantologie und 

Komplikationsmanagement 

Aktuelle Forschungs- und 
Studienergebnissen [sic] der letzten 24 
Monate zu folgenden 
Themenbereichen: 

¶ Innovationen der 
Implantatsysteme, 

¶ Innovationen in der Diagnostik, 
¶ Innovationen im Bereich der 

Therapieverfahren, 
¶ Innovationen im Bereich des 

Komplikationsmanagements 

9 Praktikum klinische 

Implantologie 

¶ Hospitation bei komplexer 
Implantatchirurgie und oder 
Implantatprothetik 
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¶ Grundlagen in der 
Implantatherstellung, -
bearbeitung und ïsterilisation 

¶ Planung, Durchführung und 
Nachsorge in der komplexen 
Implantatchirurgie und/oder 
Implantatprothetik unter 
Berücksichtigung der Grenzen 
der ambulanten und stationären 
Behandlung 

¶ chirurgisches und prothetisches 
Handling am Patienten unter 
Aufsicht und Anleitung 

¶ Synopsis der bisher vermittelten 
theoretischen und Praktischen 
[sic] Fähigkeiten zur Anwendung 
am konkreten Fall 

10 Ökonomie, Recht und 

Qualitätsmanagement; 

Vorbereitung Masterthesis 

¶ Ökonomie 
¶ Qualitätsmanagement 

(Handbuch Audit, KVP, 
Verfahrensanweisungen, 
Hilfsmittel) 

¶ Recht: Arztrecht, Zahnarztrecht, 
Gebührenrecht, Kooperationen, 
Abfallrecht 

¶ Vermittlung der inhaltlichen und 
formalen Anforderungen 
hinsichtlich der Anfertigung der 
Masterthesis, Themenauswahl 
und ïabsprache 

11 Masterthesis ¶ Bearbeitung einer 
wissenschaftlichen Fragestellung 
zur Dokumentation der 
kompetenten Beherrschung der 
Fachmethodologie des 
ausgewählten Masterthemasñ 

 

Tbl. 9  
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5.9. Spezialisten 

 

In Deutschland besteht die Möglichkeit den Fachzahnarzt abzulegen. 

Spezialisierungen fanden bis vor ein paar Jahren nur über die wissenschaftlichen 

Gesellschaften statt. 1 

Dazu zählen: 

 

- Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung 

- Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde 

- Deutsche Gesellschaft für Parodontologie 

- Deutsche Gesellschaft für Implantologie 

- Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde 

- AG Funktionslehre und ïtherapie 1 

 

Laut der Aussage von D. Heidemann ist die Spezialisierung anspruchsvoller als die 

Masterausbildung. Die Spezialisierung erfordert eine mindestens dreijährige Tätigkeit 

im jeweiligen Fachbereich. Dazu werden wissenschaftliche Publikationen 

geschrieben, Fallsammlungen mit Dokumentation durchgeführt und es erfolgt eine 

Abschlussprüfung mit einer anschließenden Zertifizierung. Diese Zertifizierung ist 

jedoch kein anerkannter Abschluss. 1 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, kurz DGZMK, ist 

eine wissenschaftliche Dachgesellschaft der Zahnmedizin in Deutschland. Die 

Mitgliedschaft ist freiwillig und vertritt die wissenschaftlichen Aspekte in der 

Zahnmedizin. 104  
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Organigramm der DGZMK 

 

 

Abb. 5 
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Folgende Spezialisten Ausbildungen sind möglich. Dabei wurde die zertifizierte 

Fortbildungsstätte in Klammern gesetzt. 105 

 

 

ĂZahnarzt für Ästhetische Zahnheilkunde  

Ʒ (é) 

Ʒ Spezialist für Ästhetische Zahnmedizin (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische     

     Zahnheilkunde DGÄZ)    

 

Zahnarzt für Alterszahnmedizin 

Ʒ Spezialist für Seniorenzahnmedizin (Deutsche Gesellschaft für Alterszahnmedizin  

    DGAZ) 

 

Zahnarzt für Endodontie 

Ʒ Spezialist in Endodontologie (Deutsche Gesellschaft für Endodontie DGEndo) 

Ʒ Zahnarzt mit Zusatzqualifikation in Endodontologie (Deutsche Gesellschaft für   

    Zahnerhaltung DGZ) 

 

Zahnarzt für Funktionsdiagnostik und Funktionstherapie  

Ʒ Spezialist für Funktionsdiagnostik und ïtherapie (Deutsche Gesellschaft für   

    Funktionsdiagnostik und ïtherapie  DGFDT) 

Ʒ Zahnärztliche Funktionsanalyse und -therapie mit Computerunterstützung   

    (Universität Greifswald) 

 

Zahnarzt für Implantologie 

Ʒ Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie BDIZ (Bundesverband der implantologisch   

     tätigen Zahnärzte) 

Ʒ Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie DGI  (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) 

Ʒ Tätigkeitsschwerpunkt Implantatprothetik und Zahntechnik (Deutsche Gesellschaft   

     für Implantologie) 

Ʒ Spezialist Implantologie (Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie   

     DGZI) 

Ʒ Spezialist für Implantologie (European Dental Association EDA) 

Ʒ Geprüfter Experte der Implantologie (Deutschen [sic] Gesellschaft für Orale   
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     Implantologie DGOI) 

Ʒ  (é) 

 

Zahnarzt für Kinderzahnheilkunde 

Ʒ Zahnarzt mit Zusatzqualifikation in Kinder- und Jugendzahnheilkunde (Deutsche   

    Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde und Deutsche Gesellschaft für   

    Zahnerhaltung  DGK und DGZ) 

Ʒ Spezialist  für Kinder- und Jugendzahnheilkunde der DGK/DGZ) 

 

Zahnarzt für Laser - Zahnmedizin  

Ʒ Tätigkeitsschwerpunkt Zahnärztliche Lasertherapie (Curriculum der Deutschen  

    Gesellschaft für Lasertherapie DGL) 

Ʒ Tªtigkeitsschwerpunkt ĂLaseranwendung in der Zahn-, Mund-, und Kieferheilkundeñ  

    (Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Lasertherapie DGL) 

 

Zahnarzt für Parodontologie 

Ʒ  (é) 

Ʒ Spezialist für Parodontologie (Deutsche Gesellschaft für Parodontologie DGP) 

 

Zahnarzt für Prothetik und Zahnersatz  

Ʒ Spezialist für Prothetik (Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und    

     Werkstoffkunde DGZPW) 

Ʒ Spezialist für Zahnerhaltung präventiv und restaurativ (Deutsche Gesellschaft für  

    Zahnerhaltung DGZ) 

Ʒ  (é)ñ 105 

 

 

Anmerkung: Die Master-Weiterbildungen wurden aus der Zitierung entfernt Ă(é)ñ da 

diese extra genannt werden. 
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5.10. Postgraduelle Angebote für Zahnmediziner 

 

Deutschland besitzt 30 Universitäten, die ein Zahnmedizinstudium anbieten. 106 

In der folgenden Tabelle werden alle Universitäten dargestellt mit ihrem jeweiligen 

postgraduellen Angebot. Dabei bezieht man sich lediglich auf postgraduelle 

Masterstudiengänge, die nur für Zahnmediziner zugelassen sind. Die Universitäten, 

bei denen nichts eingetragen wurde, bieten kein postgraduelles Angebot an bzw. 

konnten keine postgraduellen Masterstudiengänge für Zahnmediziner ausfindig 

gemacht werden. 

 

 postgraduelles 

Angebot 

Dauer Kosten 

Kiel - - - 

Rostock - - - 

Universität 

Greifswald 

M.Sc. Zahnmedizinische 

Funktionsanalyse  
 

ca. zwei 
Jahre 
 

18.800 ú 
 

 M.Sc. Zahnmedizinische 

Prothetik 

Funktionsanalyse  

oder 

Diploma  

 2 ½ Jahre  M.Sc. 21.230 ú 
 
Diploma 11.770 ú 
 

 M.Sc. Zahnmedizinische 

Ästhetik und Funktion  

2 ½ Jahre 
 

22.800ú - 26.500 ú 
 

 M.Sc. Clinical Dental 

CAD/CAM (60 ECTS)  

oder  

Diploma (24 ECTS)  

2 ½ Jahre  
 

M.Sc. 17.980 ú 
 
Diploma 9.780 ú 
 

 M.Sc. 

Kinderzahnheilkunde 

oder  

Diploma 
 

2 ½ Jahre 
 

M.Sc. 20.092 ú 
 

 Masterstudiengang 

Digitale 

Dentaltechnologie 

(derzeit keine weiteren 

Informationen)  
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Hamburg - - - 

Steinbeis- 

Hochschule Berlin 

M.Sc. Orale 

Implantologie und 

Parodontaltherapie  

2 Jahre  23.600 ï 29.600 ú  

Medizinische 

Hochschule 

Hannover  

M.Sc. Lingual 

Orthodontics 
 

vier 

Semester  

15.000 ú 
 

Münster - - - 

Göttingen - - - 

Halle - - - 

Leipzig - - - 

DIU Dresden 

International 

University 

 M.Sc. Parodontologie 

und Implantattherapie 

(120 ECTS)  

2 ½ Jahre  24.000 ï 29.000 ú  

Jena - - - 

Universität 

Witten/Herdecke 

M.Sc. Implantology  2 Jahre  29.900 ú - 14.650 ú  

Die preisliche 

Schwankung ist 

abhängig von der 

erbrachten 

Vorleistung (siehe 

Punkt 5.8.1.) 

Heinrich Heine 

Universität 

Düsseldorf 

M.Sc. Endodontologie  

(60 ECTS)  

vier 

Semester  

24.800 ú  

Interntational 

Academy- RWTH 

Aachen University 

M.Sc. Lasers in 

Dentistry  

(60 ECTS) 
 

2 Jahre  27.000 ú  

Köln - - - 

Bonn - - - 

Philipps-

Universität 

Marburg 

zusammen mit 

Justus-Liebig-

Universität Gießen 

M.Sc. 

Kinderzahnheilkunde 

(60 ECTS)  

6 

Semester  

23.000 ú  

Goethe Universität 

Frankfurt am Main 

M.Sc. Oral Implantology  2 Jahre  29.500 ú  

Homburg - - - 

Mainz - - - 

Heidelberg - - - 

Würzburg - - - 
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Erlangen - - - 

Regensburg - - - 

München - - - 

Ulm - - - 

Tübingen - - - 

Albert-Ludwigs-

Universität 

Freiburg 

M.Sc. Parodontologie 

und Periimplantäre 

Therapie  

(110 ECTS)  

6 

Semester  

29.000 ú  

Münster-IMC 

(International 

Medical College) 

Master Program 

 

M.Sc. Implantology and 

Dental Surgery  

(60 ECTS) 
 

15 ï 36 

Monate   

22.000 ú 

 

 M. Sc. Specialized 

Orthodontics  

(60 ECTS) 

18 ï 36 

Monate  

25.000 ú  

 M.Sc. Aesthetic 

Dentistry  

 

18 ï 36 

Monate  

25.000 ú  

 M.Sc. Periodontology  18- 36 

Monate  

25.000 ú  

 

Tbl. 10 
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6. SCHWEIZ 

6.1. Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

 

Im Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe ist schriftlich festgehalten 

worden, dass ein ausländisches Diplom anerkannt wird, wenn das Ausland, in dem 

das Diplom erworben wurde, mit der Schweiz ein Abkommen getroffen hat, dass die 

Diplome gegenseitig akzeptiert werden und der Diplomeigentümer der Schweizer- 

Sprache mächtig ist. Ist das Diplom erst einmal anerkannt, ist es dem eidgenössischen 

Diplom gleichgestellt. Die Anerkennung des Diploms übernimmt die 

Medizinalberufekommission. (Art.15 Abs. 1-3) 107 

Dasselbe gilt für die Anerkennung von Weiterbildungen im Ausland. (Art.21 Abs. 1-3) 

Sollte eine Anerkennung des ausländischen Diploms nicht möglich sein, so 

entscheidet die Medizinalberufekommission, welche Aufgaben erfüllt werden müssen, 

um das eidgenössische Diplom zu erhalten. (Art. 15 Abs. 4) 107 

Bei nicht Anerkennung der ausländischen Weiterbildung entscheidet die zuständige 

Organisation über weiteres Vorgehen. (Art.21 Abs.4) 107 

Wenn das Studium zum Zahnmediziner nicht in einem Mitgliedstaat der EU oder EFTA 

abgeschlossen wurde, wird dieser Abschluss nicht in der Schweiz anerkannt. Jeder 

kann jedoch das eidgenössische Diplom in der Schweiz belegen. Die 

Medizinalberufekommission MEBEKO, Ressort Ausbildung, fällt das Urteil, unter 

welcher Voraussetzung das eidgenössische Diplom in der Schweiz von Zahnärzten 

aus Drittstaaten abgelegt wird. Sie bestimmt die Zulassungsvoraussetzungen, ob die 

Prüfung im Ganzen oder nur Abschnitte belegt werden müssen und bezieht dabei die 

beruflichen Erfahrungen mit ein. Die Voraussetzungen werden für jedes Gesuch 

individuell erstellt. 108 

 

Für den Zahnmediziner, dessen Diplom in der Schweiz nicht anerkannt wird, hat die 

MEBEKO, Ressort Ausbildung, zwei Möglichkeiten erarbeitet. 109  

 

Ă1.   Möglichkeit: 

In einem ersten Schritt Erwerb eines Studienabschlusses in Zahnmedizin auf 

Masterstufe an einer schweizerischen universitären Hochschule und anschliessend 
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[sic] in einem zweiten Schritt die erfolgreiche Absolvierung der eidgenössischen 

Prüfung in Zahnmedizin: 

Ʒ Die Anrechnung von bereits erbrachten Studienleistungen im Hinblick auf den 

Erwerb eines Studienabschlusses auf Masterstufe liegt in der Kompetenz der 

entsprechenden Universität/Fakultät; 

Ʒ Die entsprechende Universität/Fakultät kann die Zulassung zum Studium auf 

Masterstufe von zusätzlichen Studien und Prüfungen (beispielsweise aus der 

Bachelorstufe) abhängig machen; 

Ʒ Die Zulassung zum Studium ist in der alleinigen Kompetenz der Universitäten. Ein 

Entscheid der MEBEKO, Ressort Ausbildung [sic] hinsichtlich Prüfungszulassung gibt 

somit keinerlei Rechtsanspruch auf Zulassung zum Studium: Um einen Studienplatz 

zu erhalten, müssen die [sic] die  von der jeweiligen Universität festgelegten 

allgemeinen Zulassungsbedingungen erfüllen. Zudem ist die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Studienplätze stark beschränkt. Somit ist es sehr wohl möglich, dass die 

Studienzulassung selbst dann abgelehnt oder zumindest zeitlich hinausgezögert wird, 

obwohl die allgemeinen Studienzulassungsvoraussetzungen erfüllt sind.  

 

2.     Möglichkeit: 

Bei Absolvierung eines strukturierten und evaluierten zahnmedizinischen 

Weiterbildungsgangs von mindestens 3 Jahren an einer schweizerischen 

zahnmedizinischen Ausbildungsstätte nach einem für die SSO akkreditierten oder von 

der SSO anerkannten Programms kann eine direkte Zulassung zur eidgenössischen 

Prüfung erfolgen. Die Bestätigung über die erfolgreiche Absolvierung des 

akkreditierten oder anerkannten Weiterbildungsgangs muss von der SSO ausgestellt 

sein.ñ 109 

 

Anmerkung: Die SSO ist die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (Società svizzera 

odontoiatri) 110 
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6.2. Gesetzliche Vorgaben 

 

Die Schweiz besitzt 12 universitäre Hochschulen. Von diesen 12 gehören zwei zu den 

eidgenössischen technischen Hochschulen, die vom Bund betrieben werden. Die 

restlichen 10 sind kantonale Hochschulen. 111, 112 

 Des Weiteren gibt es acht Fachhochschulen, wobei eine davon eine private 

Fachhochschule ist, und 16 pädagogische Hochschulen. 111 

Was das Bildungssystem angeht wird viel von den Kantonen bewerkstelligt, was in 

anderen Ländern von den Bildungsministerien übernommen wird. 113
 

Wenn man nach einem Universitätsgesetz für das Land Schweiz sucht, wird man auf 

Universitätsgesetze der einzelnen Kantone stoßen. Jeder Kanton hat sein eigenes 

Universitätsgesetz. Ich habe mir als Beispiel den Kanton Bern heraus gesucht. Gleich 

zu Beginn steht dort geschrieben:  

 Ă Der Kanton unterhªlt eine Universitªt. 

 Die Universität Bern ist eine öffentlichrechtliche [sic] Anstalt mit eigener 

Rechtspersönlichkeit. Sie ist innerhalb der Grenzen von Verfassung und Gesetz 

autonom.ñ 114 

 

Des Weiteren regelt die Universität die Zulassungen zu Weiterbildungen in ihrem 

Weiterbildungsreglement. 115  

Es gibt zu jeder Spezialisierung ein Weiterbildungsreglement. 
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6.3. Zulassung 

 

Die Schweiz hat nach dem Bologna-Prozess das Studium Zahnmedizin in zwei 

Studienabschnitte geteilt, in drei Jahre Bachelor und zwei Jahre Master. 116 

Nach dem Bachelorstudiengang sind jedoch keine Berufsperspektiven gegeben, so 

dass ein Masterabschluss unumgänglich ist. 43 

Der Zahnmedizinstudent schließt in der Schweiz mit dem Titel ĂMaster of Dental 

Medicineñ, kurz ĂM Dent Medñ ab. Danach folgt dann der Name der Universität, an der 

der Abschluss belegt wurde. 117 

Mit dem Abschluss des Staatsexamens erhält der Zahnarzt die Erlaubnis im 

angestellten Verhältnis zu arbeiten. Zur Eröffnung einer eigenen Praxis ist er erst nach 

mindestens zwei Jahren Arbeit in einem Angestelltenverhältnis in einer 

Universitätsklinik, einer Volks- oder Schulzahnklinik, einer Dentalhygieneschule oder 

in der Praxis eines Privatzahnarztes befugt. 118 

Diese zwei Jahre zählen zur Weiterbildung. Möchte man sich spezialisieren, kann man 

diese zwei Jahre dazu nutzen, einen Fachzahnarzt in einer drei bis vier jährigen 

Weiterbildung abzuschließen. 118 

Das eidgenössische Diplom für Zahnmedizin wird vom Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) erteilt. 119 

Die Gesundheitsgesetzgebung liegt in den Händen der Kantone. Das heißt, es gibt 

keine einheitliche Regelung für die Schweiz. Jeder Kanton regelt für sich die 

Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung. 120 

Die Bewilligung ausländischer Diplome im Europäischen Wirtschaftsraum wurde im 

Punkt 4.1. bereits erläutert.  

 

Wer seinen Zahnarztberuf selbstständig ausüben möchte, benötigt eine Bewilligung 

des Kantons, auf dessen Gebiet der Zahnarzt seinem Beruf nachgehen möchte. 107 

Das Beispiel Kanton Bern zeigt, dass jeder Zahnarzt, der selbstständig in seinem Beruf 

im Kanton Bern tätig werden möchte, sei es als Angestellter oder Eigenständiger 

Zahnarzt, eine Berufsausübungsbewilligung vom Kantonarztamt benötigt. Hat dieser 

Zahnarzt schon eine gültige Bewilligung in einem anderen Kanton, kann diese 

kostenlos beim Kantonarztamt in Bern anerkannt werden. Voraussetzung für eine 

Berufsausübungsbewilligung ist ein Zahnarztdiplom. 121 
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Krankenkassen: 

Was die Krankenkassen betrifft, gibt es keine staatlichen Krankenkassen in der 

Schweiz. Sie bestehen aus privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die meisten 

Zahnarztleistungen sind nicht im Leistungskatalog der obligatorischen 

Grundversicherung inbegriffen. Man kann eine Zahnpflegeversicherung abschließen, 

auf privater Basis. Dies ist jedoch sehr kostenintensiv. Die meisten Patienten bezahlen 

deshalb ihre Zahnarztbehandlungen aus ihrem eigenen Portemonnaie. 122 

 

Von den vorgeschriebenen Krankenkassen werden zahnärztliche Behandlungen nur 

übernommen wenn diese:  

Ăa.  durch eine schwere, nicht vermeidbare Erkrankung des Kausystems bedingt ist;  

oder 

b.  durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist;  

oder 

c.  zur Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung oder ihrer Folgen 

notwendig ist.ñ 123 

 

Es werden auch Kosten übernommen, wenn ein Unfall für die Schäden verantwortlich 

ist. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

6.4. Weiterbildungsarten 

 

Universitäre Weiterbildungen liegen in der Verantwortung und Kontrolle der 

Universität. 124 

Der Master of Advanced Studies, kurz MAS, zählt in der Schweiz zu den 

Nachdiplomstudiengängen. Das heißt, dass es ein nicht- konsekutiver Master ist. Er 

wird hauptsächlich in der Schweiz, Liechtenstein und mitunter in Österreich  

vergeben. 32  

In der Schweiz wird klar zwischen dem Masterabschluss, der zu einem ersten 

Hochschulabschluss führt (grundständiger Master), und dem Weiterbildungsmaster im 

Anschluss an einen Hochschulabschluss unterschieden. 24, 32  

 

In der Schweiz und Liechtenstein werden drei unterschiedliche Weiterbildungsdiplome 

verliehen: 33  

 

Ʒ Certificate of Advanced Studies (CAS) 

  Ʒ Diploma of Advanced Studies (DAS) 

Ʒ Master of Advanced Studies (MAS) oder Executive Master of   

    Business Administration (EMBA) 33 

 

Der MAS ist praxisorientiert und soll Personen mit Berufserfahrung eine Möglichkeit 

bieten sich zu spezialisieren. Um den Weiterbildungsmaster erfolgreich abschließen 

zu können, müssen 60 ECTS-Punkte erreicht werden. Das entspricht einem 

Arbeitspensum von 1800 Stunden. Nach einer Weiterbildungszeit von mindestens 

zwei Jahren folgt die Abschlussarbeit, auch genannt Master-Thesis. Diese entspricht 

dem Umfang einer Diplomarbeit. 33, 125 

Das Diploma of Advanced Studies (DAS) ist eine Zusatzqualifikation, die weniger 

umfassend ist als ein MAS. Es dient zur Vertiefung der Ausbildung in einem speziellen 

Fachgebiet und dauert ein bis zwei Jahre. Auch hier wird häufig eine Abschlussarbeit 

gefordert. Das DAS erfordert 30 ECTS-Punkte und entspricht damit einen 

Arbeitsaufwand von 900 Stunden. Es werden zudem 300 Kontaktstunden  

gefordert. 124, 125 
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Das Certificate of Advanced Studies (CAS) ist vom Aufwand her der geringste 

Weiterbildungsabschluss. Er dauert einige Monate bis hin zu einem Jahr und erreicht 

mit 10 ECTS-Punkten einen Arbeitsaufwand von 300 Stunden sowie 150 

Kontaktstunden. Durch das CAS soll einem die Möglichkeit eröffnet werden, 

detaillierteres Wissen zu einem Thema zu erlangen. 124, 125 

 

Der Weiterbildungskurs dauert einzelne Tage und übermittelt fachspezifisches 

Wissen  in Präsenzunterricht. Ein Leistungsnachweis ist nicht erforderlich. Nach 

Abschluss des Weiterbildungskurses erhält man eine Teilnahmebestätigung. Ein 

Hochschulabschluss ist keine Voraussetzung. Es gibt Weiterbildungskurse mit 

allgemeinen Informationen für jedermann oder fachspezifisches Wissen für bestimmte 

Berufsgruppen. 124, 125 

Von diesen vier Weiterbildungsabschlüssen hat nur der MAS einen Titelschutz und 

wird bundesrechtlich anerkannt. 33 

Der Master of Advanced Studies berechtigt nicht automatisch zu einem 

Doktoratsstudium. 32 

 

 

In dieser Graphik sind die Weiterbildungsmöglichkeiten abgebildet: 

Abb. 6  
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6.5. Weiterbildung und die SSO 

 

Die Weiterbildungszeit beträgt zwei bis maximal sechs Jahre bei Vollzeitweiterbildung. 

Wird die Weiterbildung in Teilzeitausbildung durchgeführt, wird die Zeit dem 

entsprechend angepasst. (Art.18 Abs. 1-2) 107 

Voraussetzung für eine Weiterbildung ist ein abgeschlossenes Diplomstudium. (Art.19 

Abs.1) 107 

Das eidgenössische Diplom für Zahnmedizin wird vom Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) erteilt. 119 

Die Fachzahnarztprüfung wird von der SSO- Fachgesellschaft abgenommen und sollte 

spätestens fünf Jahre nach Abschluss der Weiterbildung abgelegt werden. 110 

Für die Weiterbildungslehrgänge sind die Institutionen zuständig, für die 

Abschlussprüfungen die Fachgesellschaften. 126 

Aus dem Schreiben vom 08. April 2014 von der Universität Basel geht hervor, dass 

viele schweizer Universitätskliniken die postgraduellen Programme in  Kombination als 

Teilzeitarbeit und Teilnahme an dem postgraduellen Programm anbieten. Das heißt, 

der Bewerber erhält ein kleines Gehalt in dem er im undergraduate Bereich lehrt und 

nimmt am jeweiligen postgraduellen Kurs teil. 127 

Die Weiterbildungsdauer für Kieferorthopädie beträgt vier Jahre, für Oralchirurgie drei 

Jahre, für Parodontologie drei Jahre und für rekonstruktive Zahnmedizin drei Jahre. 

Der Fachzahnarzt in Kieferorthopädie und Oralchirurgie hält sich an die Richtlinie 

78/686/EWG und wird somit in allen europäischen Ländern, die dieses Abkommen 

unterzeichnet haben, anerkannt. 119 
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Die SSO  

(Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft, Società svizzera odontoiatri) 

 

ĂDie Schweizerische Zahnªrzte-Gesellschaft SSO ist 

 

Å die Berufs- und Standesorganisation der in der Schweiz tätigen Zahnärztinnen und 

Zahnärzte sowie 

Å die allgemeine wissenschaftliche Gesellschaft für Zahnmedizin in der Schweiz. 

 

Die SSO ist die legitime Vertreterin der schweizerischen Zahnärzteschaft. Sie sorgt 

dafür, dass ihre Mitglieder die berufsethischen Verpflichtungen gemäss [sic] Leitbild, 

Statuten und Standesordnung erf¿llen.ñ 128   

 

In der Schweiz kann der Fachzahnarzt in Kieferorthopädie, Oralchirurgie, 

Parodontologie und rekonstruktive Zahnmedizin erworben werden. Des Weiteren gibt 

es Weiterbildungsausweise in Kinderzahnmedizin, Endodontologie, Orale 

Implantologie, präventive und restaurative Zahnmedizin sowie Allgemeinzahnmedizin. 

(Art. 3 Abs. 1) 126 

Die SSO setzt sich zusammen aus dem Büro für zahnmedizinische Weiterbildung,  

dem SSO- Department WFQ (Weiterbildung, Fortbildung, Qualität) und den 

Fachgesellschaften der SSO. 110 

Das Büro für zahnmedizinische Weiterbildung ist unter anderem verantwortlich für die 

Ausstellung der Fachzahnarztdiplome und für die Anerkennung der ausländischen 

Weiterbildungsabschnitte. 110 

Die SSO unterteilt sich in Fachgesellschaften. Diese sind unter anderem verantwortlich 

für die Richtlinien in ihrem jeweiligen Fachbereich, für die Qualitätssicherung durch 

Visitationen sowie für die Abnahme der Abschlussprüfung. 110 

Der Fachausschuss ist Vertreter seiner Fachgesellschaft und veranlasst, für die 

Weiterbildung SSO, Regeln und Richtlinien. Diese werden erst anerkannt, wenn sie 

die Genehmigung durch den SSO- Vorstand erhalten haben. 129 

Die Weiterbildungsprogramme werden jeweils immer periodisch nach maximal sieben 

Jahren von den Fachgesellschaften neu geprüft und eventuell neuen Veränderungen 

angepasst. 110 
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Ein Weiterbildungsabschnitt wird nur anerkannt, wenn die Arbeit in 

Vollzeitbeschäftigung, zusammenhängende sechs Monate an einer 

Ausbildungseinrichtung stattgefunden hat. Unter Vollzeitbeschäftigung wird eine 

Anstellung von mindestens 32 Stunden pro Woche gesehen. Bei Teilzeitweiterbildung 

verlängert sich die Beschäftigungsdauer dem entsprechend wobei 16 Stunden pro 

Woche nicht unterschritten werden dürfen. 110   

 

 

Weiterbildungseinrichtungen: 

 

Zu den anerkannten Weiterbildungseinrichtungen gehören Universitätskliniken, 

Krankenhäuser und andere Weiterbildungsstätten, sofern sie im Bereich der 

Zahnmedizin tätig sind und über mindestens eine Weiterbildungsstelle verfügen. Zu 

jeder Ausbildungseinrichtung gehört ein Weiterbildungsverantwortlicher, der spezielle 

Pflichten und Aufgaben zu erfüllen hat. Er ist dafür verantwortlich, dass das 

Weiterbildungsprogramm entsprechend eingehalten wird. 110 

Die Hauptanforderung an die Weiterbildungseinrichtung besteht darin, dass die 

Institution dem Absolventen die Möglichkeit geben muss, einen Großteil der 

Ausbildung zu bewältigen. Des Weiteren muss die Einrichtung Bestandteil einer 

schweizerischen medizinischen Fakultät sein oder einer universitären 

Weiterbildungseinrichtung ebenbürtig sein. Einer Behandlungseinheit dürfen maximal 

zwei Absolventen zugehörig sein. 130 

Es ist auch möglich, einen Abschnitt der klinischen Weiterbildung, maximal 12 Monate, 

in einer Zahnarztpraxis abzuleisten. Dies ist unter anderem nur möglich, wenn der 

Zahnarzt ein Fachzahnarzt für dieses Weiterbildungsgebiet ist und mindestens drei 

Jahre dieses Fachgebiet auf einer Universitätszahnklinik ausgeübt hat. Die Praxis 

muss den Behandlungsschwerpunkt auf diesem Fachgebiet haben. 110 

In der folgenden Abbildung ist anhand des Beispiels Bern in Tabellenform dargestellt, 

welche Behörde für die jeweiligen Weiterbildungsmöglichkeiten verantwortlich ist und 

wer die Prüfung abnimmt. 
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Abb. 7  
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6.6. Fachzahnarzt für Oralchirurgie 

 

Die Fachgesellschaften der SSO sind für die Richtlinien, die Kontrollen und die 

Abschlussprüfung in ihrem Fachgebiet zuständig. Sie hält sich dabei an die 

Grundlinien der Weiterbildungsordnung der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft 

SSO. 110 

Für die Ausbildung zum Fachzahnarzt in Oralchirurgie ist dem entsprechend die 

Schweizerische Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie, kurz SSOS, 

verantwortlich. Die Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre bei Vollzeitbeschäftigung. 

Die SSOS gibt einen Stoffkatalog vor: 131 

 

ĂAllgemeines 

 

1. Hygienemassnahmen [sic] in chirurgischer Praxis 

2. Verhalten im OP 

3. Umgang mit Überweisungen, Arztberichte, Gutachten 

4. Fallvorstellungen 

5. Wissenschaftliche Präsentation, mündlich und schriftlich 

6. Risikopatienten, Monitoring, Reanimation 

7. Pharmakologie der im zahnmedizinischen Bereich verwendeten Medikamente 

8. Schmerzbehandlung, Möglichkeiten der Lokalanästhesie, Sedation, Prämedikation 

9. Versicherungsfragen, Krankenversicherung, IV, UVG 

10. Kenntnisse des Gesundheitswesens, insbesondere bezüglich des ökonomischen 

Einsatzes der Mittel 

11. Vertiefung der Ehrfurcht und der ethischen Haltung 

 

 

Diagnostik: Befundaufnahme im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 

 

1. Integument, Hauteffloreszenzen im Gesicht 

2. Neurologischer Status des N. facialis und N. trigeminus 

3. Konturabweichungen, Fehlstellungen, Gesichtsasymmetrien 

4. Lymphknoten 

5. Speicheldrüsen 

6. Kieferhöhlen 

7. Zahnstatus 

8. Parodontalstatus 

9. Schleimhauterkrankungen, diagnostische Möglichkeiten 

10. Auswirkung von Allgemeinerkrankungen auf das Kausystem 
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11. Funktionsstörungen im Kausystem 

12. Radiologische Beurteilung: - Zahnaufnahmen 

- Panoramaschichtaufnahmen 

- Schädelaufnahmen 

- Schädel CT 

 

 

Therapie: ambulant, Lokalanästhesie 

 

1. Zahnentfernungen 

2. Infektbehandlung 

3. Zahntransplantationen 

4. Zahn- Anschlingungen 

5. Wurzelspitzenresektionen 

6. Zystektomie radikulärer Zysten 

7. Zystostomien im Alveolarfortsatz zur Mund- und zur Kieferhöhle 

8. Behandlung von Speichelretentionszysten 

9. Entfernung peripherer Speichelsteine 

10. Weichteilkorrekturen, konventionell, Laser 

11. Behandlung dentogener Sinusitiden, Verschluss von MAV 

12. Schleimhautbiopsien bei gutartigen Veränderungen 

13. Knochenkorrekturen des Alveolarfortsatzes 

14. Knochenbiopsien 

15. Implantationen (Implantatchirurgie) 

16. Zahntraumatologie, Reposition von Zähnen, Schienungen 

17. Wundversorgungen 

18. Behandlung von Alveolarfortsatzfrakturen 

19. Funktionsstörungen von Muskulatur und Kiefergelenk, konservativ 

20. Umgang mit antikoagulierten Patienten 

21. Umgang mit immunsupprimierten Patienten 

22. Umgang mit Radiotherapie-Patienten 

23. Komplikationen aller obiger Behandlungenñ 131 
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Aufbau der Fachzahnarztausbildung für Oralchirurgie in Bern: 

Abb. 8 
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Aufbau der Fachzahnarztausbildung für Oralchirurgie an der Universität in Basel:  

Abb. 9 

 


